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V O R W O R T 

Alternative Streitschlichtung durch Mediation? 
 

Die Mediation als alternative Form der Streitschlichtung ist das Schwerpunktthema 

dieses Heftes der Mitteilungen der VDRW. Schon in Deutschland tut sich die Media-

tion immer noch schwer, als echte Alternative zum Gerichts- oder Schiedsgerichts-

verfahren anerkannt zu werden. Aber Mediation in Russland? Doch die Skepsis ist 

immer weniger berechtigt, die Mediation gewinnt eindeutig an Akzeptanz. Man kann 

sie heute nicht mehr als eine exotische Angelegenheit in Familienstreitigkeiten abtun. 

Die Mediation ist dabei, in der Rechtsordnung als eine von mehreren Formen der 

Streitschlichtung ihren Platz einzunehmen, und zwar auch in Zivil- und Handelssa-

chen. In Deutschland und in Russland gleichermaßen. 

Seit dem Erlass der EU-Richtlinie vom 21.05.2008 über „bestimmte Aspekte der Me-

diation in Zivil- und Handelssachen“ besteht eine Pflicht zur Umsetzung in den Mit-

gliedsstaaten bis 2011. Zwingend gilt dies nur für grenzüberschreitende Streitigkei-

ten, aber auch eine Einführung der Mediation für innerstaatliche Rechtsstreitigkeiten 

ist grundsätzlich empfehlenswert und wird von der EU-Richtlinie auch ausdrücklich 

freigestellt. Mit dem „Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-

legenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)“ treten gesetzliche Vorschriften 

mit Bezug auf die Mediation in Deutschland erstmals zum 01.09.2009 in Kraft. Das 

Bundesministerium der Justiz hat den Stand der Gesetzgebung und Praxis der Me-

diation in zahlreichen Rechtsordnungen durch das Max-Planck-Institut für ausländi-

sches und internationales Privatrecht in Hamburg untersuchen lassen1. Soweit Russ-

land davon betroffen war, können wir hier das Gutachten von Dr. Eugenia Kur-

zynsky-Singer zusammen mit dem russischen Gesetzesentwurf in seiner aktuellen 

Fassung und dem Entwurf der Schiedsordnung der Handels- und Industriekammer 

der Russischen Föderation abdrucken. Auch die IRZ-Stiftung hat sich dem Thema 

intensiv gewidmet wie der Tagungsbericht von Tatiana Bovkun beweist. Ob die Me-

diation in Russland als alternative Form der Streitschlichtung in Wirtschaftssachen 

angenommen werden wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Auch der Gesetzes-

entwurf hat seine Lesungen in der Staatsduma noch vor sich. In einem Land aber, 

dessen Justiz noch immer kein großes Vertrauen der Streitparteien in ihre Professio-

                                 

1  Vgl. Felix Steffek, Mediation in Europa und der Welt, ZKM-Zeitschrift für Konflikt-
management, 2009, S. 21 ff.; Klaus J. Hopt, Felix Steffek Hrsg., Mediation – 
Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen, 2008. 
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nalität und Unvoreingenommenheit rechtfertigt, sind die Chancen vielleicht gar nicht 

so schlecht. 

Im Rahmen unserer regelmäßigen Berichterstattung zu gesellschaftsrechtlichen 

Themen bringen wir in diesem Heft einen Überblick über die Änderungen des GmbH-

Gesetzes von Prof. Rainer Wedde. Sehr viel ausführlicher werden wir uns diesem 

und anderen gesellschaftsrechtlichen Themen auf dem 2. Gesellschaftsrechtstag der 

VDRW widmen, der für den 18. Juni 2009 in Wiesbaden vorgesehen ist. 

Am 15. Januar 2009 verstarb Professor Wolfgang Seiffert, der unserer Vereinigung 

seit ihrer Gründung angehört hat und der auch mehrere Jahre im Vorstand aktiv war. 

Wir verlieren mit ihm ein engagiertes Mitglied, dessen anregenden, manchmal kon-

troversen, aber immer couragierten Meinungen und Standpunkte viele Diskussionen 

ausgelöst oder bereichert haben. Einen Nachruf auf Wolfgang Seiffert für dieses 

Hieft schrieb Professor Alexander Trunk. Wir werden Professor Seiffert ein ehrendes 

Andenken bewahren.  

Im vergangenen Jahr konnte die VDRW auf 20 Jahre Tätigkeit zurückblicken. 40 Mit-

teilungshefte sind seither erschienen. So ist ein einzigartiger Überblick über das Wirt-

schaftsrecht Russlands, seine Wurzeln im sowjetischen Recht, seine Transformation 

in eine Rechtsordnung eines marktwirtschaftlichen Systems und ein Ausblick auf ak-

tuelle und zukünftige Entwicklungstendenzen entstanden. Der Vorstand der VDRW 

hofft auf Ihr anhaltendes Interesse und wünscht Ihnen eine anregende Lektüre.   

 

Karin Holloch                  Dr. Hans Janus              Prof. Dr. Otto Luchterhandt 

Florian Roloff        Frank Schmieder 

 



VDRW-Mitteilungen 40 - 41 / 2009 

 3 

Inhaltsverzeichnis 

 Seite 

Vorwort: 
Alternative Streitschlichtung durch Mediation? 1 

Inhaltsverzeichnis 3 

Mediation in Russland 
Dr. Eugenia Kurzynsky-Singer 4 

Entwurf - Föderales Gesetz: Über die Schlichtungspr ozedur mit 
Beteiligung eines Mittlers (Mediation) 20 

Entwurf: Verfahrensordnung zur Durchführung der Sch lichtungsprozedur 
mit Beteiligung eines Mittlers 28 

Tagungsbericht 1: IRZ-Veranstaltung zur Wirtschafts mediation in 
Jekaterinburg 39 

Reform des russischen GmbH-Rechts 
Prof. Dr. Rainer Wedde 41 

Tagungsbericht 2: Geschäftsethik im neuen Russland 49 

Tagungsbericht 3: Private Law in Eastern Europe – 
Autonomous Developments or Legal Transplants? 52 

Aus für Ostrechtsforschung an der Universität Hambu rg nach 55 Jahren 
Dr. Hans Janus 54 

Nachruf: Prof. Dr. sc. Wolfgang Seiffert 
Prof. Dr. Alexander Trunk 57 

Kurznachrichten 59 

VDRW Regional 60 

VDRW Intern 61 

Übersicht: Wirtschaftsgesetzgebung der Russischen Föderation 
November 2008 – März 2009 
Wolfgang Göckeritz 63 



VDRW-Mitteilungen 40 - 41 / 2009 

 4 

Mediation in Russland 

von Dr. Eugenia Kurzynsky-Singer∗ 
 

I. Definition der Mediation und Rechtsquellen 
1. Definition 

Mediation stellt in Russland eine relativ neue Erscheinung dar, deren Grundlagen 

sich noch nicht hinreichend herausgebildet haben,1 zumal es auch noch keine spezi-

algesetzliche Regelung gibt. Soweit in den Gesetzen auf das Mediationsverfahren 

Bezug genommen wird, wird meist anstatt des Begriffes „Mediation“ die Umschrei-

bung „Schlichtungsprozedur mit Beteiligung eines Mittlers“2 verwendet. In der russi-

schen Rechtswissenschaft wird der Begriff „Mediation“ bzw. „Vermittlung“3 als Ver-

handlung zwischen den Parteien mit Beteiligung eines unabhängigen Dritten defi-

niert.4 Als bestimmende Prinzipien des Mediationsverfahrens werden dabei Frei-

willigkeit, Neutralität des Mittlers, Kooperation und Gleichberechtigung der Parteien 

sowie Vertraulichkeit des Verfahrens genannt.5 In der wissenschaftlichen Diskussion 

                                 

∗ Dr. Eugenia Kurzynsky-Singer ist Wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg. Der vorlie-
gende Beitrag ist dem Handbuch „Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, 
Regelungen“ entnommen, der von Prof. Dr. Klaus J. Hopt und Dr. Felix Steffek 
herausgegeben wurde. Das Handbuch erschien 2008 im Verlag Mohr Siebeck. 
Wir danken der Autorin und dem Verlag Mohr Siebeck für die Genehmigung des 
Nachdrucks.  

1 Jarkov, in Trunk/Nuutila/Nekrošius, Schiedsgerichtsbarkeit und andere Formen 
alternativer Streitbeilegung, S. 93. 

2 Vgl. z.B. Art. 135, 158 Arbitrageprozessordnung (APO). 
3 Russisch: „posredničestvo“; anzumerken ist aber, dass die Terminologie noch 

nicht ganz einheitlich ist; vgl. zur Abgrenzung zwischen „posredničestvo“ (media-
tion) und „soglasitel’nye procedury“ (conciliation) Rožkova, Chozjajstvo i Pravo 
2006, Nr. 1, S. 66 ff.; Gurjanov, Arbitražnyj i graždanskij process 2007, Nr. 5, S. 6, 
9. 

4 Jarkov, in Trunk/Nuutila/Nekrošius (Hrsg.), Schiedsgerichtsbarkeit und andere 
Formen alternativer Streitbeilegung, S. 93; Konnov, Žurnal rossijskogo prava 
2004, Nr. 12, S. 120, 126; Davydenko, Chozjajstvo i pravo 2005, Nr. 5, S. 105, 
107; Sokolov, Korporativnyj jurist 2006, Nr. 2, S. 44; Rešetnikova/Koljasnikova, 
Arbitražnyj i graždanskij process 2007, Nr. 5, S. 29, 30. 

5 Davydenko, Chozjajstvo i pravo 2005, Nr. 5, S. 105, 107; Gukasjan, Arbitražnyj 
process, S. 397. 
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wird der Mediation im Bereich der wirtschaftlichen Streitigkeiten die größte Bedeu-

tung beigemessen. Daher wird sie dem Gutachten als Grundtypus zugrunde gelegt.  

2. Rechtsquellen und Reformvorhaben 

a) Gesetzliche Regelungen 

Eine spezialgesetzliche Regelung der Mediation existiert in Russland bislang nicht. 

Allerdings wurde Anfang 2007 der Entwurf eines Föderalen Gesetzes „Über die 

Schlichtungsprozedur mit Beteiligung eines Mittlers (Mediation)“ in die Duma einge-

bracht.  

Das russische Zivilprozessrecht enthält einzelne Regelungen mit Bezug auf die Me-

diation im Bereich der Wirtschaftsstreitigkeiten: In der Arbitrageprozessordnung 

(APO), die für die staatlichen Wirtschaftsgerichte (russisch: arbitražnye sudy, im Wei-

teren: Arbitragegerichte) gilt, wird eine mögliche Beteiligung eines Mittlers zur Streit-

schlichtung an zwei Stellen (Art. 135 Punkt 1 Nr. 2 und Art. 158 Punkt 2) ausdrück-

lich erwähnt.1 Darüber hinaus schreiben Art. 401 ff. des russischen Arbeitsgesetzbu-

ches (russ. ArbeitsGB) für die kollektiven Arbeitsstreitigkeiten eine Schlichtungspro-

zedur vor, die mit Beteiligung eines Mittlers durchgeführt werden kann. 

b) Autonome Regulierungen durch Wirtschaftsakteure 

Trotz des fehlenden gesetzlichen Rahmens existieren in Russland bereits zahlreiche 

Zentren der Schlichtung und Mediation bzw. Kollegien der Mittler (Mediatoren). Sol-

che Zentren und Kollegien werden überwiegend bei Industrie- und Handelskammern, 

Anwaltskanzleien etc. eingerichtet. Viele dieser Zentren haben eigene Verfahrens-

ordnungen entwickelt. Für den vorliegenden Bericht wird als Referenzbeispiel die 

Verfahrensordnung des Kollegiums der Mittler bei der Industrie- und Handelskammer 

der Russischen Föderation ausgewählt.  

II. Institutionelle Einbindung der Mediation in das  Recht und die Verfah-
ren der Streitschlichtung 

1. Verhältnis der Mediation zum Gerichtsverfahren 

Gemäß Art. 133 Punkt 3, 138 Punkt 1 APO ist der Richter verpflichtet, auf eine gütli-

che Streitbeilegung hinzuwirken. Bei der Vorbereitung der Sitzung, die ein Gespräch 

                                 

1 Vgl. ausführlich unten unter II. 
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mit den Parteien umfasst, muss der Richter diese auf die Möglichkeit hinweisen, sich 

an einen Mediator zu wenden (Art. 135 Teil 1 Nr. 2 APO). 

Wortlaut der Vorschrift in deutscher Übersetzung: 

Art. 135. Handlungen zur Vorbereitung der Sache auf die Gerichtsverhand-

lung 

1. Bei der Vorbereitung der Sache auf die Gerichtsverhandlung der Richter: 

 1) (...) 

2) erklärt den Parteien ihr Recht auf die Verhandlung der Sache mit Be-

teiligung der Arbitragebeisitzenden, ihr Recht, den Streit zur Ent-

scheidung an ein Schiedsgericht abzugeben, ihr Recht, sich an einen 

Mittler wegen der Hilfestellung bei einer Streitregulierung zu wenden, 

die Folgen der Durchführung solcher Handlungen und ergreift Maß-

nahmen für den Abschluss eines Vergleiches durch die Parteien; 

 3) (...) 

Soweit die Parteien einen Mediator nach Beginn der Gerichtsverhandlung anrufen, 

können sie gem. Art. 158 Punkt 2 die Vertagung der Verhandlung beantragen. In 

derselben Vorschrift wird auch die Möglichkeit einer gerichtsinternen Mediation an-

gedeutet.  

Wortlaut der Vorschrift in deutscher Übersetzung: 

Art. 158. Die Vertagung der Gerichtsverhandlung 

1. (...) 

2. Das Arbitragegericht kann die Gerichtsverhandlung auf Antrag beider 

Parteien vertagen, falls sie sich an ein Gericht oder einen Mittler wegen der 

Hilfestellung bei der Streitregulierung wenden. 

Es ist anzumerken, dass diese Vorschrift in der russischen Rechtswissenschaft für 

einige Irritationen sorgt. So wird in der Kommentarliteratur angemerkt, dass das Ge-

richt keine außerprozessualen Handlungen vornehmen dürfe, wozu auch die Streit-

schlichtung außerhalb der Gerichtsverhandlung gehöre.1 Es ist in der Tat nicht klar, 

ob die von der Vorschrift angedeutete gerichtsinterne Mediation durch den erkenen-

                                 

1 Šakarjan, Kommentarij k arbitražnomu processual’nomu kodeksu Rossijskoj Fe-
deracii, Art. 158 Punkt 3 (S. 391). 
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den Richter selbst durchzuführen ist, oder ob andere Formen der Streitschlichtung 

zur Verfügung stehen.  

2. Institutionelle Verankerung und Anreize für die Mediationseinleitung 

Die APO enthält die Figur des „vorgerichtlichen Verfahrens zur Streitregulierung“, 

das sowohl gesetzlich vorgeschrieben ist als auch vertraglich vereinbart werden 

kann. Der Hauptfall eines solchen vorgerichtlichen Verfahrens stellt das „Anspruchs-

verfahren“1 dar, welches voraussetzt, dass der Kläger mit seinen Ansprüchen vor 

Klageerhebung an die Gegenseite herantritt. Diese Vorgehensweise ist nur in den 

Fällen nötig, in denen dies gesetzlich vorgesehen ist.2 Hinsichtlich eines vertraglich 

vereinbarten vorgerichtlichen Verfahrens zur Streitregulierung wird in der Literatur 

teilweise ausgeführt, dass hierunter z.B. Briefwechsel sowie „andere Schlichtungs-

prozeduren, die sich in einer Dokumentenform realisieren“, fallen.3 

Eine nach der Vorstellung der Parteien verbindliche Mediationsabrede kann meines 

Erachtens durchaus als ein solches vertraglich vereinbartes „vorgerichtliches Verfah-

ren zur Streitregulierung“ angesehen werden. Das Gesetz selbst enthält jedoch keine 

Anhaltspunkte dafür, dass das vorgerichtliche Verfahren zur Streitregulierung einen 

Schriftwechsel erfordert. Gerichtliche Entscheidungen zu dieser Frage sind nicht er-

sichtlich; auch in den wissenschaftlichen Abhandlungen wird die Bedeutung der ent-

sprechenden Vorschriften für die Mediation höchstens angedeutet.4 

Wird ein solches vorgerichtliches Verfahren durch den Kläger nicht durchgeführt, hat 

dies grundsätzlich die Unzulässigkeit der Klage zur Folge. Gem. Art. 125 Punkt 2 

Nr. 8 APO muss der Kläger die Einhaltung des vorgerichtlichen Verfahrens belegen. 

Reicht er die erforderlichen Unterlagen nicht nach, wird die Klage gem. Art. 129 APO 

„zurückgegeben“. Stellt sich der Mangel erst nach dem Annahmebeschluss heraus, 

wird die Klage gem. Art. 148 Nr. 2 APO zurückgewiesen. In beiden Fällen kann die 

Klage nach Durchführung des vorgerichtlichen Verfahrens erneut erhoben werden 

(Art. 129 Teil 6 APO bzw. Art. 149 Teil 3 APO). 

                                 

1 Russisch: „pretenzionnyj porjadok“. 
2 Ein Paradebeispiel ist Art. 797 ZGB-RF. 
3 Pavlova, Arbitražnyj I graždanskij process, 2007, Nr. 5, S. 25. 
4 Vgl. Sevastjanov, Tretejskij sud 2006, Nr. 6, S. 7, 11. 
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Weiterhin sieht Art. 111 Punkt 1 APO vor, dass im Falle der Verletzung des vorge-

richtlichen Verfahrens zur Streitregulierung durch eine der Parteien diese die Kosten 

des Rechtsstreites unabhängig von dessen Ausgang zu tragen hat.  

Die Vorschrift lautet in deutscher Übersetzung: 

Art. 111. Zuweisung der Gerichtskosten an die Person, die ihre prozessualen 

Rechte missbraucht 

1. Ist der Rechtsstreit dadurch entstanden, dass eine beteiligte Person das 

Anspruchsverfahren oder ein anderes vorgerichtliches Verfahrens zur Streit-

regulierung, das durch ein föderales Gesetz oder einen Vertrag vorgesehen 

ist, nicht einhält, wozu insbes. die Verletzung der Frist für die Antwort auf die 

Anspruchsanmeldung und das Unterlassen einer Antwort auf die Anspruchs-

anmeldung zählen, legt das Arbitragegericht dieser Person die Gerichtskos-

ten unabhängig vom Ausgang des Streites auf. 

Zu beachten ist, dass die Nichteinhaltung des vorgerichtlichen Verfahrens durch den 

Kläger bereits zur Unzulässigkeit der Klage führt, und dass der Beklagte gem. 

Art. 110 APO ohnehin die Kosten zu tragen hat, soweit er unterliegt. Den Anwen-

dungsbereich dieser Vorschrift bildet also die Konstellation, in der der Beklagte sich 

auf ein vorgerichtliches Streitregulierungsverfahren nicht einlässt, den Rechtsstreit 

aber zumindest teilweise gewinnt. Doch selbst wenn man die Mediation als ein vor-

gerichtliches Streitregulierungsverfahren im Sinne des Art. 111 Punkt 1 APO aner-

kennt, ist es fraglich, ob die Weigerung des Beklagten an einem Mediationsverfahren 

teilzunehmen, die Kostenfolge des Art. 111 Punkt 1 APO auslösen kann. Es ist näm-

lich zu berücksichtigen, dass nach dem Wortlaut der Vorschrift die Entstehung des 

Rechtsstreites auf der Verletzung des Streitregulierungsverfahrens beruhen muss. 

Diese Kausalität kann bei der Weigerung, an einem Mediationsverfahren teilzuneh-

men, aber nicht ohne weiteres unterstellt werden. Nach allgemeiner Meinung zählt 

die Freiwilligkeit der Mediation nämlich zu ihren grundlegenden Prinzipien.1 So wird 

z.B. in der Verfahrensordnung des Kollegiums der Mittler bei der Industrie- und Han-

delskammer der Russischen Föderation festgelegt, dass die Parteien die Fortsetzung 

der Schlichtungsprozedur jederzeit ablehnen können (Art. 5 Punkt 5), so dass es rei-

ner Formalismus wäre, die Einleitung des Mediationsverfahrens zu verlangen, wel-
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ches bei mangelnder Bereitschaft des Beklagten sofort wieder einzustellen wäre. 

Auch steht im Rahmen des Mediationsverfahrens nicht der Austausch von rechtli-

chen Argumenten im Vordergrund, so dass nicht unterstellt werden kann, dass der 

Kläger bei Durchführung der Mediation die Aussichtslosigkeit seiner Klage erkannt 

hätte.  

3. Wirkungen und Kosten 

Da die Mediation nicht gesetzlich geregelt ist, gibt es keine Vorschriften in Bezug auf 
die Verjährungsunterbrechung oder anderweitige prozessuale Wirkungen. Anzumer-
ken ist darüber hinaus, dass die Parteien gem. Art. 198 des russischen Zivilgesetz-
buchs (ZGB-RF) bezüglich der Verjährungsfristen keine Vereinbarungen treffen kön-
nen. 

Soweit die Parteien ihren Streit vor Beginn des Zwangsvollstreckungsverfahrens 
durch einen Vergleich beenden, wird dem Kläger die Hälfte der Gerichtsgebühren 
zurückerstattet (Art. 141 Punkt 7 Nr. 3 APO). Weitere Kostenvergünstigungen sind 
nicht ersichtlich. 

4. Ergebnis 

Soweit die Mediation innerhalb eines Gerichtsverfahrens stattfindet und zu einer 

Streitbeilegung führt, kann die entsprechende Vereinbarung grundsätzlich auch als 

gerichtlicher Vergleich dokumentiert werden.2 Zu beachten ist allerdings, dass das 

Arbitragegericht den Vergleich genehmigen muss, wobei ihm eine inhaltliche Prüfung 

der durch die Parteien getroffenen Regelung obliegt. Gemäß Art. 141 Punkt 6 APO 

ist die Genehmigung des Vergleichs zu verweigern, wenn die darin getroffene Rege-

lung dem Gesetz widerspricht oder die Rechte und gesetzlichen Interessen anderer 

Personen verletzt. Die Reichweite dieser Prüfungspflicht, die gem. Art. 49 Teil 5 APO 

auch für Verzicht und Anerkenntnis gilt, ist nicht zu unterschätzen.3 

5. Vertraulichkeit 

Wegen der fehlenden rechtlichen Regulierung des Mediationsverfahrens kann die 

Vertraulichkeit der Mediation nach geltendem russischen Recht nicht durchgesetzt 

                                                                                                                                                   
1 Vgl. oben unter I.1. 
2 Eremin, Korporativnyj jurist 2007, Nr. 3, S. 49, 50. 
3 Vgl. Rogožin, Primerenie storon v arbitražnom sudoproizvodstve, Zakon 2003, 

Nr. 12, S. 47 mit Rechtsprechungsnachweisen. 
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werden. Nach allgemeiner Ansicht kann ein Mediator als Zeuge gem. Art. 56 APO 

vernommen werden.1 

III. Struktur und Ablauf des Mediationsverfahrens 

Der Ablauf des Mediationsverfahrens ist in keiner Weise gesetzlich geregelt. In die-

sem Zusammenhang wird die Meinung vertreten, dass die Mediation per se nicht so 

detaillierte Regelungen wie die Streitbeilegung durch staatliche Gerichte erlaube, da 

sie gerade auf dem Vertrauen der Parteien zum Mediator beruhe.2 

Die Einleitung des Mediationsverfahrens erfolgt dadurch, dass die Parteien sich an 

einen Mediator oder ein Mediationszentrum wenden. Soweit die Parteien die zweite 

Alternative wählen, wird der Mediator wohl in der Regel vom Mediationszentrum be-

stellt (vgl. Art. 2 der Verfahrensordnung3). Die Bestimmung der Verfahrensordnung 

des Kollegiums, wonach die Parteien nicht berechtigt sind, sich direkt an einen der 

Mittler zu wenden (Art. 1, Punkt 3), bringt meines Erachtens weniger zum Ausdruck, 

dass das Kollegium die Verantwortung für die Mediationsdurchführung übernimmt, 

sondern soll die Entrichtung der Registrierungs- und Administrativgebühr gem. Art. 2, 

5 der Bestimmung über Gebühren und Auslagen des Kollegiums4 sicherstellen. 

Die Verfahrensordnung des Kollegiums sieht vor, dass die Mediation mit einem Bera-

tungsgespräch mit den Parteien beginnt. Im Laufe dieses Gesprächs soll die Streitig-

keit erfasst und die Rahmenbedingungen für die Schlichtungsprozedur festgelegt 

werden (Art. 3 und 4 der Verfahrensordnung des Kollegiums). Im Laufe dieser Ver-

handlungen wird zwischen den Parteien auch ein Verhandlungsvertrag geschlossen 

(Artikel 4, Punkt 3 der Verfahrensordnung des Kollegiums). 

Bei der Gestaltung der Verhandlung sind die Mediatoren frei (vgl. Art. 5 Punkt 6 der 

Verfahrensordnung des Kollegiums). 

                                 

1 Gukasjan, Arbitražnyj process, S. 397, Davydenko, Mirovoe soglašenie kak 
sredstvo vnesudebnogo uregulirovanija. 

2 Jarkov, in Trunk/Nuutila/Nekrošius (Hrsg.), Schiedsgerichtsbarkeit und andere 
Formen alternativer Streitbeilegung, S. 94. 

3 Kollegium der Mittler zur Durchführung von Schlichtungsprozeduren bei der In-
dustrie- und Handelskammer der Russischen Föderation, Verfahrensordnung zur 
Durchführung der Schlichtungsprozedur mit Beteiligung eines Mittlers, Anhang 2 
(im Folgenden: „Verfahrensordnung des Kollegiums“). 

4 Vgl. Art. 2 – 5 der Bestimmungen über Gebühren und Auslagen, abgedruckt im 
Folgenden ab S. 35. 
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Als Ergebnis der Mediation wird eine Vereinbarung der Parteien angestrebt, die die 

Parteien freiwillig erfüllen sollen. Es gibt keine Möglichkeit, die erreichte Vereinba-

rung als eine notarielle vollstreckbare Urkunde auszugestalten.1 Die Vereinbarung 

wird aber überwiegend als ein verbindlicher und nach allgemeinen Regeln zu beurtei-

lender Vertrag angesehen.2 Teilweise wird jedoch auch zum Ausdruck gebracht, 

dass die Mediation mangels gesetzlicher Regelung eher als ein Institut außerhalb der 

rechtlichen Regelungen anzusehen sei und die Erfüllung der Vereinbarung aus-

schließlich auf Freiwilligkeit beruhe.3 

IV. Besonderheiten in anderen Rechtsgebieten 

1. Nichtwirtschaftliche zivilrechtliche Streitigkei ten 

Im Hinblick auf nichtwirtschaftliche zivilrechtliche Streitigkeiten, die vor den Gerichten 

allgemeiner Jurisdiktion verhandelt werden, trifft die russische Zivilprozessordnung 

lediglich Regelungen hinsichtlich eines Vergleiches: Der Richter hat gem. Art. 150 

Punkt 1 Nr. 5 bei der Vorbereitung der Verhandlung auf den Abschluss eines Ver-

gleiches hinzuwirken und das Verfahren einzustellen, wenn die Parteien einen Ver-

gleich geschlossen haben und dieser durch das Gericht bestätigt wurde. Weitere 

Schlichtungsprozeduren werden dagegen nicht erwähnt.  

2. Kollektive Arbeitsstreitigkeiten 

Im Arbeitsrecht sind Schlichtungsprozeduren für die kollektiven Arbeitsstreitigkeiten 

vorgesehen (Art. 401 ff. russ. ArbeitsGB). Diese können fakultativ unter Beteiligung 

eines Mittlers durchgeführt werden. Die Schlichtungsprozeduren des kollektiven Ar-

beitsrechts werden im Arbeitsgesetzbuch wie folgt definiert: „Schlichtungsprozeduren 

sind die Verhandlung des kollektiven Arbeitsstreites zum Zweck seiner Lösung durch 

die Schlichtungskomission, unter Beteiligung eines Mittlers und/oder vor der Arbeits-

arbitrage“ (Art. 398 russ. ArbeitsGB). Die Streitbeilegung in der Schlichtungskommis-

sion ist ein obligatorischer Verfahrensabschnitt (Art. 401 russ. ArbeitsGB). Die Kom-

mission wird paritätisch besetzt und kann nur im Einvernehmen mit den Parteien eine 

Entscheidung treffen, die für die Parteien verbindlich ist (Art. 402 russ. ArbeitsGB). 

                                 

1 Jarkov, Tretejskij sud 2005, Nr. 5, S. 150, 151. 
2 Sokolov, Korporativnyj Jurist 2006, Nr. 2, S. 44, 45; ebenso Eremin, Korporativnyj 

Jurist 2007, Nr. 3, S. 49, 50; Kaladina, Korporativnyj Jurist 2007, Nr. 3, S. 51, 52. 
3 Fedorenko, Zakon 2007, Nr. 6, S. 155, 157; Jarkov, in Trunk/Nuutila/Nekrošius 

(Hrsg.), Schiedsgerichtsbarkeit und andere Formen alternativer Streitbeilegung, 
S. 9, ausführlich unten unter VI.2. 
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Scheitern die Schlichtungsbemühungen der Schlichtungskommission, können die 

Parteien zusammen mit der zuständigen Behörde ein zeitweilig agierendes Organ 

zur Behandlung von kollektiven Arbeitsstreitigkeiten (Arbeitsarbitrage) einrichten (nä-

heres regelt Art. 404 russ. ArbeitsGB) oder einen Mittler hinzuziehen (Art. 403 russ. 

ArbeitsGB). Bei Bedarf können die Parteien Staatsorgane konsultieren und sich ei-

nen geeigneten Mittler vorschlagen lassen. Soweit sich die Parteien nicht innerhalb 

von 3 Arbeitstagen hinsichtlich der Person des Mittlers geeinigt haben, müssen sie 

mit der Verhandlung über die Einrichtung der Arbeitsarbitrage anfangen. Das Verfah-

ren der Schlichtungsprozedur wird unter Beteiligung des Mittlers durch die Vereinba-

rung der Parteien bestimmt. Der Mittler hat das Recht, von den Streitparteien not-

wendige Dokumente einzufordern und notwendige Auskünfte zu verlangen. Das Ge-

setz schreibt vor, dass die Verhandlung der Streitigkeit bis zu sieben Tage ab der 

Hinzuziehung des Mittlers dauern darf und durch die Annahme einer schriftlich fixier-

ten Vereinbarung oder die Aufsetzung eines Protokolls über die bestehenden Diffe-

renzen beendet wird (Art. 403 russ. ArbeitsGB). Über die Verbindlichkeit und Erfül-

lung der getroffenen Vereinbarung trifft das Gesetz keine Regelung. 

3. Wirtschaftliche Streitigkeiten auf dem Gebiet de s Verwaltungsrechts 

Art. 190 APO bestimmt, dass wirtschaftliche Streitigkeiten auf dem Gebiet des Ver-

waltungsrechts und anderen öffentlichen Rechts1 durch Vereinbarungen oder andere 

Schlichtungsprozeduren beigelegt werden können, wenn nichts anderes durch ein 

föderales Gesetz bestimmt ist. Die Vorschrift verweist hierzu auf die Art. 138 ff. APO 

und damit auf die Regeln, die für die wirtschaftlichen Streitigkeiten auf dem Gebiet 

des Zivilrechts gelten.  

4. Strafrechtliche Streitigkeiten 

Im Strafprozessrecht sind Schlichtungsprozeduren nicht ausdrücklich vorgesehen, es 

ist aber zu bedenken, dass Art. 76 des russischen Strafgesetzbuches im Bereich der 

geringen und mittleren Kriminalität eine Befreiung von der strafrechtlichen Verant-

wortlichkeit im Falle der Aussöhnung mit dem Verletzten vorsieht. Gemäß Art. 25 der 

russischen Strafprozessordnung wird das Verfahren dementsprechend nach erfolgter 

Aussöhnung und Schadensregulierung eingestellt. 

                                 

1 Diese Streitigkeiten gehören gem. Art. 29 APO ebenfalls zu der Kompetenz der 
Arbitragegerichte. 
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V.  Mediatoren 

Zurzeit gibt es keine spezialgesetzlichen Regelungen zum Berufsrecht, zu berufs-

spezifischen Pflichten oder der Haftung von Mediatoren. Damit ist der Beruf für je-

dermann geöffnet. Es wird teilweise betont, dass man nicht einmal einen Hochschul-

abschluss brauche, um Mediator zu werden.1 Es wird aber auch darauf hingewiesen, 

dass es zweckmäßig sei, dass die Mediation durch Juristen durchgeführt werde, da 

die Mediation eine Vereinbarung der Parteien bezwecke und in ihrem Verlauf auch 

rechtliche Fragen berühre.2 Teilweise wird die Mediation auch als eine juristische 

Dienstleistung bezeichnet.3 

VI. Empirische Befunde 
1. Empirische Daten 

Die Praxis der Mediation in Russland ist zurzeit – nach Aussage eines Mitglieds des 

Kollegiums der Mittler bei der Industrie- und Handelskammer der Russischen Föde-

ration4 – sehr undurchsichtig. Das Kollegium der Mittler sei weniger mit der Mediation 

selbst als vielmehr mit der Entwicklung und Förderung dieses Verfahrens befasst. 

Die Mehrzahl der praktisch tätigen Mediatoren seien Nichtjuristen, kämen in der Pra-

xis überwiegend ohne schriftlich fixierte Verträge aus und hätten keine einheitliche 

Vorgehensweise. Dementsprechend gibt es auch nur wenige statistische Daten über 

die Mediationspraxis. Die einzige verfügbare Statistik umfasst die Tätigkeit des 

„Sankt-Petersburger Zentrums der Konfliktlösung“. In den Jahren 1994 – 2006 wur-

den dort 520 Mediationsverfahren durchgeführt. 364 davon fanden in einem „inter-

personellen Bereich“ statt, im Bereich der Wirtschaft waren es 104 Verfahren und im 

Bereich der Arbeitsstreitigkeiten 42 Verfahren. In 89 % der Fälle wurde eine Verein-

barung erreicht, die in 69 % der Fälle freiwillig erfüllt wurde.5 

                                 

1 Kaladina, Korporativnyj jurist 2007, Nr. 3, S. 51. 
2 Sokolov, Korporativnyj Jurist 2006, Nr. 2, S. 44, 46. 
3 Rozhkova, Chozjajstvo i pravo 2006, Nr. 1, S. 66, 68. 
4 Auskunft von Davydenko, per eMail v. 24.7.2007, die der Verf. vorliegt. 
5 Sevastjanov/Cyplenkova, Vestnik Vysšego arbitražnogo suda 2007, Nr. 4, S. 63, 

66. 
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Die Mediation scheint in Russland noch keine breite Anwendung gefunden zu haben. 
Zwar wird sie in den Massenmedien hin und wieder angesprochen.1 Ferner wird in 
der Fachliteratur über Seminare und Schulungen zur Vermittlung der Grundlagen des 
Mediationsverfahrens berichtet.2 In der wissenschaftlichen Literatur wird aber auch 
darauf hingewiesen, dass die Mediation oft als etwas Elitäres oder Fremdartiges 
empfunden werde.3 Über die Mediation werde viel gesprochen, sie werde aber wenig 
eingesetzt.4 

Zur durchschnittlichen Dauer der Mediation gibt es keinerlei verlässliche Angaben. 
Dementsprechend ist es auch schwierig, eine Aussage zu den Kosten der Mediation 
zu treffen, da diese in der Regel aufwandsbezogen vereinbart werden. Die Bandbrei-
te der Stundenhonorare ist recht groß. Während ein Einzelanwalt in Petersburg als 
Mindestpreis bei einer ca. 6-stündigen Mediation oder Verhandlungsbegleitung 6.000 
Rubel (ca. 167 €) angibt5 und für die Tätigkeit des Sibirischen Zentrums der Konflik-
tologie bei einer Mediation im Business-Bereich ab 20.000 Rubel (ca. 558 €) zu ver-
anschlagen sind,6 würde eine 6-stündige Mediation durch einen Mittler des Kolle-
giums der Mittler bei der Industrie- und Handelskammer mindestens 34.200 Rubel 
(953 €) kosten.7 Angesichts einer Gerichtsgebühr von 5 % des Streitwerts8 für einen 
Prozess bei einem Arbitragegericht bei einem Streitwert bis 10 Millionen Rubel muss 
die Mediation also nicht immer eine günstigere Alternative zu einer Gerichtsverhand-
lung darstellen. 

                                 

1 Z.B. Rossijskaja Gazeta v. 7.11.2007, abzurufen unter 
<www.rg.ru/2007/11/07/reg-chernoz/ mirom.html> (zuletzt abgerufen am 
1.1.2008). 

2 Rešetnikova/Kolesnikova, Arbitražnyj i graždanskij process 2007, Nr. 5, S. 29 ff.; 
Džumanbetova, Korporativnyj jurist 2007, Nr 3, S. 53. 

3 Davydenko, Treteijskij sud 2007, Nr. 4, S. 122, 123. 
4 Jarkov, in Trunk/Nuutila/Nekrošius (Hrsg.), Schiedsgerichtsbarkeit und andere 

Formen alternativer Streitbeilegung, S. 99. 
5 Rechtsanwalt Vadim Kolosov, abzurufen unter <http://kolosov.info/services.php> 

(zuletzt abgerufen am 1.1.2008). 
6 Abzurufen unter <www.vsetreningi.ru/company/center-conflict/> (zuletzt abgeru-

fen am 1.1.2008). 
7 Vgl. die Bestimmung über Gebühren und Auslagen (Anhang 2). In der errechne-

ten Summe sind enthalten die Registrierungsgebühr i.H.v. 9.000 Rubel gem. 
Art. 2, 6 Stunden je 3.000 Rubel Honorargebühr gem. Art. 3 und 40 % Aufschlag 
auf die Honorargebühr als Administrativgebühr gem. Art. 5. 

8 Lt. Gesetz „Über Staatsgebühren“, zitiert nach Jarkov, Kommentarij k 
Arbitražnomu prozessual’nomu Kodeksu Rossijskoj Federacii, Art. 102. 
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2. Evaluation 

Ein großes Problem der heutigen Regelung ist die fehlende Vertraulichkeit des Ver-
fahrens. Wie oben bereits ausgeführt, kann der Mediator zurzeit unproblematisch als 
Zeuge geladen und vernommen werden.1 Besonders problematisch wird dieser Um-
stand, soweit Fragen der Wirtschaftskriminalität betroffen sein könnten. Es wird be-
richtet, dass die Mediatoren gut beraten seien, bereits die Tatsache, dass sie als sol-
che tätig würden, zu verschweigen, um nicht selbst von den Ermittlungsmaßnahmen 
betroffen zu werden. Der Mediator könne jederzeit zu einer Aussage durch Andro-
hung der Anklage als Tatbeteiligter gezwungen werden.2 

Auch die fehlenden Qualitätsstandards werden beklagt. Die finanzielle Unterstützung 
der Mediationszentren ohne gleichzeitige Qualitätskontrolle lade darüber hinaus zu 
unredlichen Praktiken ein.3 

Weiterhin wird als eine problematische Entwicklungstendenz die verbreitete Vorstel-

lung beklagt, als Mediator sollte ein Jurist auftreten.4 Sie führe dazu, dass die Rolle 

des Mediators in einem solchen Verfahren sich darauf reduzieren würde, eine Ein-

schätzung der Erfolgsaussichten abzugeben und auf dieser Grundlage einen Ver-

gleich vorzuschlagen.5 

Auch die fehlende Vollstreckbarkeit der infolge einer Mediation getroffenen Vereinba-

rung wird oft als ein hemmender Entwicklungsfaktor genannt.6 So führt ein angese-

hener russischer Prozessrechtler aus, die Erfüllung der Vereinbarung basiere nur auf 

Freiwilligkeit der Streitparteien sowie auf dem Wunsch, den eigenen Ruf nicht zu be-

schädigen.7 Der Vorsitzende des Arbitragegerichts des Rostov-Gebiet führt weiterhin 

aus: „Heute ist die Streitpartei mit der unterschriebenen Vereinbarung einverstanden, 

aber morgen kann sie ihre Entscheidung ändern, und das ohne juristische Konse-

                                 

1 Gukasjan, Arbitražnyj process, S. 397, Davydenko, Mirovoe soglašenie kak 
sredstvo vnesudebnogo uregulirovanija. 

2 Davydenko, Tretejskij sud 2007, Nr. 4, S. 122, 124. 
3 Davydenko, Tretejskij sud 2007, Nr. 4, S. 122, 126. 
4 Für weitere Nachweise siehe oben unter V. 
5 Davydenko, Tretejskij sud 2007, Nr. 4, S. 122. 
6 Rožkova, Chozjajstvo i Pravo 2006, Nr. 1, S. 66, 69; Jarkov, in 

Trunk/Nuutila/Nekrošius (Hrsg.), Schiedsgerichtsbarkeit und andere Formen al-
ternativer Streitbeilegung, S. 98. 

7 Jarkov, in Trunk/Nuutila/Nekrošius (Hrsg.), Schiedsgerichtsbarkeit und andere 
Formen alternativer Streitbeilegung, S. 98. 
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quenzen aus einer solch inkonsequenten Position“1. Indes ist eine Vereinbarung, mit 

der eine Mediation abgeschlossen wird, als ein verbindlicher Vertrag anzusehen.2 

Diese starke Betonung der Freiwilligkeit lässt sich aber als ein Hinweis darauf inter-

pretieren, dass die Mediation sich in Russland in erster Linie als eine Alternative zum 

staatlichen Gerichtssystem entwickelt. In der russischen Literatur wird der Umstand 

angesprochen, dass mit Hilfe eines Mediationsverfahrens das Korruptionsrisiko beim 

Gericht3 sowie das Risiko eines fehlerhaften Urteils4 umgangen werden könne. Es 

sei insofern umso konsequenter, wenn auch bei der Vollstreckung der Vereinbarung 

auf die staatlichen Strukturen verzichtet würde. 

Im Übrigen ist anzumerken, dass die Abschwächung der Verbindlichkeit der erzielten 

Vereinbarung einen gewissen Schutz dagegen bietet, dass der Mediator zugunsten 

einer Partei manipulativ eingreift. Wird die Verpflichtung nicht freiwillig erfüllt, muss 

aus der Vereinbarung geklagt werden, was bedeutet, dass die Vereinbarung einer 

vollständigen richterlichen Kontrolle unterstellt wird. Angesichts der mangelnden 

Kontrolle der Mediatoren in Russland erscheint dieser Ansatz durchaus konsequent. 

VII. Reformvorhaben 
 
Wie oben bereits erwähnt, wird in der Duma zur Zeit der Entwurf des Föderalen Ge-

setzes „Über die Schlichtungsprozedur mit Beteiligung eines Mittlers (Mediation)“ 

verhandelt. Der Gesetzesentwurf wurde ursprünglich ausschließlich für Streitigkeiten 

konzipiert, die sich aus wirtschaftlichen Beziehungen ergeben,5 umfasst aber in der 

letzten bei der Duma eingebrachten Fassung ebenfalls Streitigkeiten im Bereich des 

Arbeits- und Familienrechts sowie weitere Streitigkeiten, bei denen die Mediation 

nicht durch ein föderales Gesetz oder die Natur entsprechender Beziehungen aus-

geschlossen ist (Art. 2 des Gesetzesentwurfes).  

Der Entwurf definiert den Begriff „Mediation“ als „Schlichtungsprozedur unter Beteili-

gung eines Mittlers“ (Art. 1) und nennt als grundlegende Prinzipien die Freiwilligkeit, 

                                 

1 Fedorenko, Zakon 2007, Nr. 6, S. 155, 157. 
2 Vgl. oben unter III. 
3 Sokolov, Korporativnyj Jurist 2006, Nr. 2, S. 44, 46. 
4 Polujaktov, Arbitražnyj i graždanskij process 2006, Nr. 5, S. 20, 22. 
5 Sevastjanov, Tretejskij sud 2006, Nr. 6, S. 7 ff. 
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Vertraulichkeit, Unvoreingenommenheit des Mittlers, Kooperation und Gleichheit der 

Parteien.  

Im Hinblick auf die berufliche Vorbildung bzw. andere Qualifikationen des Mediators 

werden keine Anforderungen festgelegt. Gem. Art. 8 Abs. 1 des Entwurfes kann als 

Mittler jede natürliche Person mit unbeschränkter Geschäftsfähigkeit und ohne Vor-

strafen auftreten.  

Der Gesetzesentwurf sieht eine Erfassung von Organisationen, die Mediations-

dienstleistungen anbieten, in Listen vor, die bei Arbitrage- und Bezirksgerichten ge-

führt werden (Art. 6). Die Eintragung in diese Listen ist kostenlos. Die eingetragene 

Organisation ihrerseits legt die Liste der Mediatoren fest (Art. 9). Die Einzelheiten 

des Mediationsverfahrens werden durch die Parteien selbst „mittels eines Verweises 

auf bestehende Regeln oder auf eine andere Weise“ vereinbart. Soweit die Parteien 

sich an eine Organisation wenden, die Mediationsdienstleistungen anbietet, wird die 

Verfahrensordnung dieser Organisation angewandt (Art. 12). 

Zu den Pflichten des Mittlers gehört nach dem Gesetzesentwurf die Aufklärung der 

Parteien über die Umstände, die an seiner Unabhängigkeit bzw. Unvoreingenom-

menheit zweifeln lassen (Art. 11). Folgen einer entsprechenden Pflichtverletzung 

werden aber nicht festgelegt. 

Der Gesetzesentwurf widmet dem Problem der Vertraulichkeit viel Aufmerksamkeit. 

Es werden insbesondere Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrechte für Mediato-

ren und Mitarbeiter der Organisationen, die Mediationsdienstleistungen anbieten, 

sowie Beweiserhebungsverbote für die nachfolgenden gerichtlichen Verfahren fest-

gelegt (Art. 14 und 15). 

Ein erfolgreiches Mediationsverfahren wird durch den Abschluss einer Vereinbarung 

über die Streitbeilegung beendet (Art. 16). Art. 18 und 19 des Gesetzesentwurfes 

bestimmen, dass die Vereinbarung eine verpflichtende Wirkung hat. Sie kann nicht 

unmittelbar vollstreckt werden, kann aber mithilfe einer Klage durchgesetzt werden. 

Die Vereinbarung, die im laufenden gerichtlichen Verfahren abgeschlossen wurde, 

kann von einem Gericht als Vergleich nach den Regeln des Prozessrechts bestätigt 

werden.  

Eine ursprünglich vorgesehene Vorschrift, wonach die Vereinbarung in Form einer 

notariellen vollstreckbaren Urkunde festgehalten werden konnte, ist im Laufe der 

Diskussionen über den Gesetzesentwurf wieder entfernt worden, was in der Wissen-
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schaft teilweise kritisch gesehen wird.1 Es wird keine Regelung bezüglich der Verjäh-

rung getroffen, so dass es dabei bleibt, dass ein laufendes Mediationsverfahren auf 

den Lauf der Verjährung keine Auswirkungen hat.  
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Entwurf 
Eingebracht von den Abgeordneten der Staatsduma 
P.V. Krašeninnikov, 
V.N. Pligin, 
V.S. Gruzdev 

 

Föderales Gesetz 
über die Schlichtungsprozedur mit 

Beteiligung eines Mittlers 
(Mediation)∗ 

Dieses Föderale Gesetz ist berufen, die Regulierung der Streitigkeiten im Wege der 
Durchführung von Schlichtungsprozeduren zu fördern, die auf das Erreichen der 
Vereinbarung zwischen den Parteien gerichtet sind und die zur Aufrechterhaltung 
von geschäftlicher Zusammenarbeit, Harmonisierung der sozialen Beziehungen und 
Herausbildung der Geschäftsethik beitragen. 

Artikel 1. Gesetzgebung über die Schlichtungsprozed uren mit Beteiligung 
eines Mittlers 

1. Beziehungen im Bereich der Schlichtungsprozeduren mit Beteiligung eines Mittlers 
werden durch dieses Föderale Gesetz, andere föderale Gesetze und normative 
Rechtsakten geregelt. 

2. Wenn durch einen völkerrechtlichen Vertrag der Russischen Föderation andere 
Regelungen vorgesehen sind als diejenige, die durch die Gesetzgebung der Russi-
schen Föderation über die Schlichtungsprozedur mit Beteiligung eines Mittlers vor-
gesehen sind, werden die Regelungen des völkerrechtlichen Vertrages angewendet. 

Artikel 2. Anwendungsbereich dieses Föderalen Geset zes 

1. Dieses Föderale Gesetz wird auf die Beziehungen hinsichtlich der Streitregulie-
rung angewendet, die im Bereich des bürgerlichen Verkehrs entstehen und mit der 
Verwirklichung der unternehmerischen und anderen wirtschaftlichen Tätigkeit durch 
russische und ausländische Organisationen, Bürger der Russischen Föderation, aus-
ländische Bürger und staatenlose Personen verbunden sind. 

2. Dieses Föderale Gesetz wird ebenfalls angewendet auf Beziehungen der Streitre-
gulierung, die aus den Arbeits- Familien- und anderen Beziehungen resultieren, 
wenn nichts anderes sich aus einem föderalen Gesetz und dem Wesen der entspre-
chenden Beziehungen ergibt. 

                                 

∗ Übersetzung aus dem Russischen von Dr. Eugenia Kurzynsky-Singer, Hamburg. 
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3. Dieses Föderale Gesetz wird nicht angewendet im Falle der Hilfeleistung bei der 
Streitregulierung an die Parteien durch einen Richter oder einen Schiedsrichter im 
Laufe des Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahrens. 

Artikel 3. Grundlegende Begriffe 

Für die Zwecke dieses Föderalen Gesetzes verwendete Begriffe bedeuten: 

Schlichtungsprozedur (Mediation) – die Prozedur der Regulierung eines Streites zwi-
schen den Parteien mit Hilfe einer Person, die Mittler genannt wird; 

Mittler – eine natürliche Person, die die Parteien bei der Erreichung einer Vereinba-
rung hinsichtlich des Streites unterstützt. Als Mittler kann sowohl ein Mittler-
Einzelperson als auch eine Gruppe von Mittlern, die aus zwei und mehr Personen 
besteht, auftreten; 

Organisation, die die Durchführung der Schlichtungsprozedur gewährleistet – eine 
juristische Person, die Regeln zu Durchführung einer Schlichtungsprozedur und die 
Liste der Mittler, die für ihre Durchführung empfohlen werden, festgelegt hat; 

Regeln zur Durchführung der Schlichtungsprozedur – das Verfahren zur Durchfüh-
rung der Schlichtungsprozedur, das durch die Parteien abgestimmt oder durch die 
Organisation, welche die Durchführung der Schlichtungsprozedur gewährleistet, 
festgelegt wurde; 

Vereinbarung über die Durchführung der Schlichtungsprozedur –  eine schriftliche 
Vereinbarung der Parteien über die Benutzung der Schlichtungsprozedur (Mediati-
on); 

Vereinbarung über die Streitregulierung –  eine Vereinbarung, die durch die Parteien 
hinsichtlich des Streits oder einzelne Unstimmigkeiten im Laufe der Schlichtungspro-
zedur erreicht und in schriftlicher Form fixiert wurde. 

Artikel 4. Prinzipien der Schlichtungsprozedur (Med iation) 

1. Die Anwendung der Schlichtungsprozedur beruht auf einer gegenseitigen Willens-
äußerung der Parteien. 

2. Die Schlichtungsprozedur erfolgt auf der Grundlage der Prinzipien der Freiwillig-
keit, Vertraulichkeit, Unvoreingenommenheit des Mittlers, Kooperation und Gleichbe-
rechtigung der Parteien. 

Artikel 5. Vereinbarung über die Durchführung der S chlichtungsprozedur 

1. Die Vereinbarung über die Durchführung der Schlichtungsprozedur wird schriftlich 
abgeschlossen. 
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2. Die Vereinbarung über die Durchführung der Schlichtungsprozedur kann unter 
Beteiligung des Mittlers oder der Organisation, die die Durchführung der Schlich-
tungsprozedur gewährleistet, abgeschlossen werden.  

Artikel 6. Führung der Listen von Organisationen, d ie die Durchführung der 
Schlichtungsprozedur gewährleisten, durch die Geric hte 

1. Durch die Bezirksgerichte und Arbitragegerichte der Subjekte Russischer Födera-
tion werden Listen der Organisationen geführt, die die Durchführung der Schlich-
tungsprozeduren gewährleisten. 

2. Organisationen, die die Durchführung der Schlichtungsprozeduren gewährleisten, 
werden durch die Bezirksgerichte und Arbitragegerichte der Subjekte Russischer Fö-
deration in die Listen solcher Organisationen innerhalb von fünf Tagen seit dem Zu-
gang des entsprechenden Antrages aufgenommen.  

3. Eine Organisation, die die Durchführung der Schlichtungsprozeduren gewährleis-
tet, wird aus der Liste am Ende des Kalenderjahres gestrichen, wenn in der Frist bis 
zum 31. Dezember des entsprechenden Jahres durch sie nicht ein Antrag über die 
Verlängerung der Frist für das Verbleiben in der Liste für das nächste Kalenderjahr 
gestellt wird. 

4. Für die Aufnahme in die Liste der Organisationen, die die Durchführung der 
Schlichtungsprozeduren gewährleisten, wird eine Gebühr nicht erhoben. 

Artikel 7. Beginn der Schlichtungsprozedur 

1. Die Schlichtungsprozedur (Mediation) kann bei Entstehung einer Streitigkeit be-
gonnen werden, sowohl vor der Anrufung eines Gerichtes oder eines Schiedsgerich-
tes, als auch nach der Anrufung eines Gerichtes oder eines Schiedsgerichtes, darun-
ter auch auf Vorschlag des Richters oder des Schiedsrichters. 

2. Wenn diejenige Partei, die der anderen Partei angeboten hat, die Schlichtungs-
prozedur zu benutzen, keine Mitteilung über die Annahme des Angebotes innerhalb 
von 30 Tagen seit dem Tag der Abgabe dieses Angebotes oder innerhalb einer an-
deren Frist, die in dem Angebot angezeigt wurde, erhält, gilt das Angebot auf die Be-
nutzung der Schlichtungsprozedur als abgelehnt. 

Das Angebot an eine Partei auf die Benutzung der Schlichtungsprozedur kann auf 
Bitte der anderen Partei durch den Mittler oder die Organisation, die die Durchfüh-
rung der Schlichtungsprozedur gewährleistet, unterbreitet werden.  
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Artikel 8. Die Tätigkeit des Mittlers 

1. Mittler kann jede natürliche Person sein, die eine unbeschränkte Geschäftsfähig-
keit besitzt und keine Vorstrafen hat, die ihr Einverständnis zur Ausführung der Funk-
tionen eines Mittlers erteilt hat. 

2. Mittler können nicht die Personen sein, die Staatsämter der Russischen Föderati-
on oder die Staatsämter der Subjekte der Russischen Föderation bekleiden sowie 
die Staatsbediensteten. 

3. Durch die Vereinbarung der Parteien oder die Regeln zur Durchführung der 
Schlichtungsprozedur können zusätzliche Anforderungen an einen Mittler festgelegt 
werden. 

4. Die Tätigkeit eines Mittlers stellt keine unternehmerische Tätigkeit dar. 

Artikel 9. Die Organisation, die die Durchführung d er Schlichtungsprozedur 
gewährleistet 

1. Die Organisation, die die Durchführung der Schlichtungsprozedur gewährleistet, 
legt die Liste der Personen fest, die als Mittler empfohlen werden. 

2. Wenn anderes nicht durch die Regeln zur Durchführung der Schlichtungsprozedur 
vorgesehen ist, kann die Organisation, die die Durchführung der Schlichtungsproze-
dur gewährleistet, auf Vorschlag der Parteien einen Mittler empfehlen, der nicht in 
der durch sie festgelegten Liste der Mittler enthalten ist. 

Artikel 10. Das Verfahren zur Wahl und Ernennung de r Mittler 

1. Der Mittler wird durch die Parteien im gegenseitigen Einverständnis gewählt, wenn 
die Parteien nicht anderes vereinbart haben. 

2. Die Parteien oder eine der Parteien können sich an die Organisation, die die 
Durchführung der Schlichtungsprozedur gewährleistet, mit der Bitte um die Empfeh-
lung eines Mittlers wenden. 

3. Durch die Regeln zur Durchführung der Schlichtungsprozedur kann die Ernennung 
des Mittlers im Einvernehmen mit den Parteien unmittelbar durch die Organisation, 
die die Durchführung der Schlichtungsprozedur gewährleistet, vorgesehen werden. 

Artikel 11. Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit  des Mittlers 

1. Der Mittler ist verpflichtet, die Vermittlung unvoreingenommen durchzuführen. 

2. Im Falle des Ersuchens einer Person im Zusammenhang mit ihrer möglichen Wahl 
oder Ernennung zu einem Mittler, muss diese Person alle Umstände mitteilen, die 
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begründete Zweifel im Hinblick auf  ihre Unabhängigkeit oder Unvoreingenommen-
heit hervorrufen können. 

3. Der Mittler unterrichtet ab dem Moment seiner Wahl (Ernennung) und im Laufe der 
ganzen Schlichtungsprozedur die Parteien unverzüglich über die im Punkt 2*1dieses 
Artikels genannten Umstände, wenn diese Umstände nach seiner Wahl (Ernennung) 
entstanden sind. 

4. Wenn die Parteien mit der Durchführung der Schlichtungsprozedur mit Beteiligung 
dieses Mittlers einverstanden sind, nachdem er sie über die im Teil 2* dieses Artikels 
genannten Umstände unterrichtete, ist der Mittler berechtigt die Ernennung zu akzep-
tieren oder die Schlichtungsprozedur fortzusetzen. 

Artikel 12. Durchführung der Schlichtungsprozedur 

1. Die Parteien einigen sich nach ihrem Ermessen durch den Verweis auf irgendwel-
che Regeln oder auf eine andere Weise über das Verfahren zur Durchführung der 
Schlichtungsprozedur. Im Falle des Ersuchens einer Organisation, die die Durchfüh-
rung der Schlichtungsprozedur gewährleistet, werden die durch diese Organisation 
verabschiedeten Regeln angewendet. 

2. Beim Fehlen einer Vereinbarung über das Verfahren zur Durchführung der 
Schlichtungsprozedur führt der Mittler die Schlichtungsprozedur in der Weise, die er 
für angemessen hält, unter Berücksichtigung der Umstände des Falls, Wünsche der 
Parteien und der Notwendigkeit einer schnellstmöglichen Streitregulierung. 

3. Bei der Durchführung der Schlichtungsprozedur ist der Mittler nicht berechtigt 
durch seine Handlungen irgendeine der Parteien in eine bevorzugte Lage zu bringen 
oder die Rechte und gesetzlichen Interessen einer der Parteien zu schmälern.  

4. Bei der Durchführung der Schlichtungsprozedur ist die Anwesenheit anderer Per-
sonen außer den Parteien, ihrer Vertreter und des Mittlers nur im gemeinsamen Ein-
verständnis der Parteien und des Mittlers zulässig. 

Artikel 13. Eröffnung der Information in der Bezieh ung zwischen den Parteien 

Im Falle des Erhaltes einer Information durch den Mittler, welche die Streitigkeit be-
trifft, von einer der Parteien, ist der Mittler nicht berechtigt, diese Information der an-
deren Partei ohne des Einverständnisses der Partei, die die Information mitgeteilt 
hat, offenzulegen. 

                                 

* so jeweils im Text, in beiden Fällen wird auf dieselbe Vorschrift verwiesen. 
1  
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Artikel 14. Vertraulichkeit 

1. Wenn die Parteien nicht anderes vereinbart haben, sind alle Informationen, die die 
Schlichtungsprozedur betreffen, vertraulich, ausgenommen die Fälle, in denen ihre 
Offenlegung gemäß einem föderalen Gesetz erforderlich ist. 

2. Der Mittler ist nicht berechtigt, ohne Einverständnis der Parteien die Informationen 
zu offenbaren, die ihm bei der Durchführung der Schlichtungsprozedur bekannt wur-
den. 

3. Das Herausverlangen von Daten, die mit Schlichtungsprozeduren zusammenhän-
gen, von den Mittlern und Organisationen, die die Durchführung der Schlichtungs-
prozeduren gewährleisten, ist nicht zulässig. 

4. Der Mittler und Mitarbeiter der Organisationen, die die Durchführung der Schlich-
tungsprozeduren gewährleisten, können nicht geladen und als Zeugen über Umstän-
de, die ihnen im Zusammenhang mit der Durchführung der Schlichtungsprozeduren 
bekannt wurden, befragt werden. 

5. Die Durchführung von Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungshandlungen in Be-
zug einen Mittler oder Mitarbeiter einer Organisation, die die Durchführung der 
Schlichtungsprozeduren gewährleistet, die mit der Beteiligung dieser Personen an 
der Schlichtungsprozedur zusammenhängt, ist nur aufgrund einer gerichtlichen Ent-
scheidung zulässig. 

Artikel 15. Beschränkung der Benutzung der Informat ion im gerichtlichen oder 
schiedsgerichtlichen Verfahren 

1. Wenn die Parteien nicht anderes vereinbart haben, sind die Parteien, der Mittler, 
andere Personen, die bei der Durchführung der Schlichtungsprozedur anwesend 
sind, nicht berechtigt, sich bei einem gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Verfah-
ren zu berufen auf: 

- ein Angebot einer der Parteien auf die Anwendung einer Schlichtungsprozedur 
oder die Tatsache, dass eine der Parteien, die Bereitschaft zur Teilnahme an der 
Schlichtungsprozedur erklärte; 

- Meinungen oder Vorschläge, die von einer der Parteien der Schlichtungsprozedur 
bezüglich der möglichen Streitregulierung ausgesprochen wurden; 

- Geständnisse, die von einer der Parteien im Laufe der Schlichtungsprozedur ge-
macht wurden; 

- das Zeigen der Bereitschaft einer der Parteien, den Vorschlag über die Streitregu-
lierung, die durch den Mittler oder die andere Partei gemacht wurde, anzuneh-
men; 
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- Daten, die in einem Dokument enthalten sind, das ausschließlich für die Zwecke 
der Schlichtungsprozedur vorbereitet wurde. 

2. Teil 1 dieses Artikels wird unabhängig von der Form angewandt, in der die ge-
nannte Information ausgedrückt wird. 

3. Die Bestimmungen der Teile 1, 2 dieses Artikels werden unabhängig davon ange-
wendet, ob das gerichtliche oder schiedsgerichtliche Verfahren mit der Streitigkeit 
zusammenhängt, die den Gegenstand der Schlichtungsprozedur darstellte. 

Artikel 16. Beendigung der Schlichtungsprozedur 

Die Schlichtungsprozedur wird beendet: 

- durch den Abschluss durch die Parteien einer Vereinbarung über die Streitregu-
lierung, mit dem Tag der Unterzeichnung durch die Parteien einer solchen Ver-
einbarung; 

- durch eine schriftliche Erklärung des Mittlers nach den Besprechungen mit den 
Parteien darüber, dass weitere Bemühungen hinsichtlich der Streitregulierung im 
Rahmen der Schlichtungsprozedur sich nicht mehr rechtfertigen, mit dem Tag der 
Erstellung einer solchen Erklärung; 

- Einer schriftlichen an den Mittler adressierten Erklärung der Parteien über die Be-
endigung der Schlichtungsprozedur, am Tag der Erstellung einer solchen Erklä-
rung; 

- durch eine schriftliche Erklärung einer der Parteien, die an die andere Partei oder 
den Mittler gerichtet ist, über die Ablehnung der Fortsetzung der Schlichtungspro-
zedur, mit dem Tag der Erstellung einer solchen Erklärung; 

- durch den Ablauf der Frist, die die Parteien für die Streitregulierung bestimmt ha-
ben, wenn die Parteien nicht ihre Verlängerung vereinbart haben. 

Art. 17. Vereinbarung über die Streitregulierung 

1. Die Vereinbarung über die Streitregulierung, die durch die Parteien bei der Durch-
führung der Schlichtungsprozedur erreicht wurde, wird in schriftlicher Form geschlos-
sen und durch die Parteien unterschrieben. 

2. Die Vereinbarung muss Angaben über die Parteien der Streitigkeit, über das 
Schuldverhältnis, aus dem die Streitigkeit entstanden ist, über die durchgeführte 
Schlichtungsprozedur, über den Mittler sowie die von den Parteien vereinbarte Be-
dingungen, Betrag und Frist für die Erfüllung der Verbindlichkeiten gegenseitig oder 
der einen Partei gegenüber der anderen enthalten. 
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Artikel 18. Erfüllung der Vereinbarung über die Str eitregulierung 

1. Die Vereinbarung über die Streitregulierung hat verbindliche Wirkung für die Par-
teien, die sie abgeschlossen haben. 

2. Die Vereinbarung über die Streitregulierung wird durch die Parteien freiwillig und 
nach Maßgabe und innerhalb der Fristen, die durch diese Vereinbarung vorgesehen 
werden, erfüllt. 

3. Bei der Nichterfüllung der Vereinbarung über die Streitregulierung sind die Partei-
en berechtigt, sich an ein Gericht zwecks der Verteidigung ihrer Rechte zu wenden. 

4. Folgen der Nichterfüllung der Vereinbarung über die Streitregulierung können 
durch die Parteien in derselben Vereinbarung festgelegt werden. 

Artikel 19. Genehmigung der Vereinbarung über die S treitregulierung durch ein 
Gericht, ein Schiedsgericht 

1. Im Falle der Durchführung der Schlichtungsprozedur nach der Einleitung eines 
Gerichtsverfahrens kann die Vereinbarung über die Streitregulierung durch das Pro-
zessgericht, als ein Vergleich nach den Regeln, die durch die Prozessgesetzgebung 
vorgesehen sind, bestätigt werden. 

2. Im Falle der Durchführung der Schlichtungsprozedur nach der Einleitung eines 
Schiedsgerichtsverfahrens kann die von den Parteien erreichte Vereinbarung über 
die Streitregulierung auf Antrag der Parteien durch das Schiedsgericht nach dem 
Verfahren, das durch die Gesetzgebung über die Schiedsgerichte festgelegt ist, bes-
tätigt werden. 

3. Wenn die Parteien nicht anderes Vereinbart haben, ist der Mittler nicht berechtigt 
als Schiedsrichter an einer Streitigkeit teilzunehmen, die Gegenstand der Schlich-
tungsprozedur war oder ist oder an einer anderen Streitigkeit, die im Zusammenhang 
mit demselben Vertrag oder derselben Rechtsbeziehung entstanden ist. 

Artikel 20. Inkrafttreten des Föderalen Gesetzes 

1. Das Föderale Gesetz tritt am Tag seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft. 

2. Die Regelungen von Teil 3 des Artikels 14 dieses Gesetzes treten nach der An-
nahme entsprechender Änderungen im Strafprozess-Gesetzbuch der Russischen 
Föderation in Kraft. 

 

Der Präsident 
der Russischen Föderation 
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Industrie- und Handelskammer der Russischen Föderation∗ 

Kollegium der Mittler zur Durchführung von Schlicht ungsprozeduren 
bei der 

Industrie- und Handelskammer der Russischen Föderation 
Moskau 2007 

Zur Aufnahme in die kommerziellen Verträge empfohlene Klausel über die Benutzung der 
Schlichtungsprozedur: 

„Vor der Einleitung des durch Gesetz oder diesen Vertrag (Vereinbarung) vorgesehenen 
Streitbeilegungsverfahrens, werden alle Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag (Vereinbarung) 
resultieren oder damit zusammenhängen, durch die Parteien zur Streitbeilegung an das Kolle-
gium der Mittler zur Durchführung von Schlichtungsprozeduren bei der Industrie- und Han-
delskammer der Russischen Föderation übertragen“. 

10912, Moskau, Il’inka-Strasse, Nr. 6 
Tel. (495) 620 04 07 
Fax (495) 620 01 53 
eMail: adr@tpprf.ru, www.tpprf-arb.ru 

 

Inhaltsverzeichnis 

Verfahrensordnung zur Durchführung der Schlichtungsprozedur mit Beteiligung eines Mittlers 

Artikel 1. Einleitung der Schlichtung 
Artikel 2. Wahl (Ernennung) des Mittlers 
Artikel 3. Vorbereitung der Durchführung der Schlichtungsprozedur 
Artikel 4. Beratungen mit den Parteien 
Artikel 5. Durchführung der Schlichtungsprozedur 
Artikel 6. Aussetzung und Beendigung der Schlichtungsprozedur 
Artikel 7. Vertraulichkeit 
Artikel 8. Organisatorische Fragen 
Anhang 1 zur Verfahrensordnung zur Durchführung der Schlichtungsprozedur mit Beteili-
gung eines Mittlers: Bestimmungen über Gebühren und Auslagen des Kollegiums der Mittler 
zur Durchführung von Schlichtungsprozeduren bei der Industrie- und Handelskammer der 
Russischen Föderation  

                                 

∗ Übersetzung aus dem Russischen von Dr. Eugenia Kurzynsky-Singer, Hamburg. 
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Verfahrensordnung 

zur Durchführung der Schlichtungsprozedur mit Betei ligung eines Mittlers 1 

 

Die vorliegende Verfahrensordnung bestimmt das Verfahren der Durchführung einer 

Schlichtungsprozedur mit Beteiligung eines Mittlers durch das bei der Industrie- und 

Handelskammer der Russischen Föderation eingerichtete Kollegium der Mittler zur 

Durchführung von Schlichtungsprozeduren (im Weiteren: Kollegium). 

Die Schlichtungsprozedur mit Beteiligung eines Mittlers (im Weiteren: Schlichtungs-

prozedur) ist eine alternative (außergerichtliche) Möglichkeit der Beilegung von im 

Bereich der kommerziellen Beziehungen entstandenen Konflikten, Unstimmigkeiten 

und Streitigkeiten, die auf eine Erarbeitung von gegenseitig vorteilhaften oder gegen-

seitig akzeptablen Bedingungen zu ihrer Beilegung und den freiwilligen Abschluss 

einer Vereinbarung durch die Parteien (im Weiteren: Vereinbarung der Parteien) ent-

sprechend den erarbeiteten Bedingungen gerichtet ist. 

Entsprechend der Vereinbarung der Parteien kann der Mittler auch an ihren Ver-

handlungen, am Abschluss der Verträge, sowie in anderen Fällen, in denen die Par-

teien das als notwendig anerkennen teilnehmen. 

Alle Gebühren und Auslagen, die mit der Schlichtungsprozedur verbunden sind, wer-

den durch die  Bestimmung „über Gebühren und Auslagen des Kollegiums der Mittler 

zur Durchführung von Schlichtungsprozeduren bei der Industrie- und Handelskam-

mer der Russischen Föderation“ (im Weiteren: Bestimmung über Gebühren und Aus-

lagen) festgelegt, ausgefertigt von dem Präsidenten der Industrie- und Handelskam-

mer der Russischen Föderation als Anhang zu dieser Verfahrensordnung. 

Artikel 1. Einleitung der Schlichtung 

1. Die Parteien, die einen zwischen ihnen entstandenen Konflikt, eine Unstimmigkeit 

oder eine Streitigkeit (im Weiteren: Streitigkeit) mit Hilfe eines Mittlers beilegen wol-

len, wenden sich an das Kollegium mit einem gemeinsamen Antrag auf Durchfüh-

rung einer Schlichtungsprozedur (im Weiteren: Antrag). 

                                 

1 Ausgefertigt durch Verordnung der Industrie- und Handelskammer der Russi-
schen Föderation vom 12. Mai 2006 Nr. 32 
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Der Antrag muss enthalten: 

- Bezeichnung (Nachname, Vorname, Vatersname) der Parteien, ihre Adressen, 

Telefon- und Faxnummer, eMail-Adressen; 

- Nachname, Vorname, Vatersname der bevollmächtigten Vertreter, wenn solche 

vorhanden sind; 

- Nachname, Vorname, Vatersname des von den Parteien bestellten Mittlers oder 

eine gemeinsame Bitte über die Bestellung eines Mittlers mit Angaben der Anfor-

derungen an seine Qualifikation. 

Dem Antrag sind Nachweise über die Zahlung der durch die Bestimmung über Ge-

bühren und Auslagen festgelegten Registrierungsgebühr beizufügen. 

2. Wenn der Antrag nicht von allen Parteien der Streitigkeit eingereicht wurde, leiten 

die Parteien, die den Antrag eingereicht haben, eine Kopie an die Parteien, die den 

Antrag nicht eingereicht haben, weiter. Der Antrag muss den in Artikel 1 Punkt 1 die-

ser Verfahrensordnung dargelegten Anforderungen entsprechen. 

3. Der Mittler ist nicht berechtigt, den Auftrag zur Durchführung der Schlichtungspro-

zedur unmittelbar von den Parteien anzunehmen. Im Falle des Herantretens einer 

Partei an den Mittler, erklärt er ihr das Verfahren der Durchführung der Schlichtungs-

prozedur, wie es in dieser Verfahrensordnung festgelegt ist.  

Artikel 2. Wahl (Ernennung) des Mittlers 

1. Die Schlichtungsprozedur wird, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart ha-

ben, durch einen Mittler durchgeführt.   

2. Der Mittler wird durch die Parteien aus der Liste der Mitglieder des Kollegiums der 

Mittler bei der Durchführung von Schlichtungsprozeduren bei der Industrie- und Han-

delskammer der Russischen Föderation (im Weiteren: Liste der Mitglieder des Kolle-

giums) gewählt, oder wird im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien durch die 

Parteien selbst vorgeschlagen. 

3. Wenn innerhalb einer 30-tägigen Frist seit dem Tag des Einganges des Antrages 

bei dem Kollegium die Parteien nicht die Person des Mittlers vereinbart haben, wird 

der Mittler durch den Vorsitzenden des Kollegiums unter Berücksichtigung der Wün-

sche der Parteien, soweit solche angemeldet wurden, ernannt. 
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4. Die Bestimmungen dieser Verfahrensordnung, welche die Funktionen eines Ein-

zelmittlers regeln, umfassen auch Fälle der Teilnahme an der Schlichtungsprozedur 

von zwei und mehr Mittlern. Die Verteilung der Pflichten zwischen diesen Mittlern 

erfolgt durch sie in Abstimmung mit den Parteien und dem Vorsitzenden des Kollegi-

ums. 

5. Der gewählte oder ernannte Mittler gibt eine schriftliche Verpflichtungserklärung 

ab, neutral, unabhängig und unvoreingenommen zu sein, die Verschwiegenheit in 

Bezug auf die Informationen, die ihm bei der Durchführung der Schlichtungsprozedur 

bekannt wurden, zu wahren. 

6. Wenn der gewählte oder ernannte Mittler aus irgendeinem Grund nicht die 

Schlichtungsprozedur anfangen oder eine bereits angefangene Schlichtungsproze-

dur nicht fortsetzen kann, ernennt der Vorsitzende des Kollegiums einen anderen 

Mittler, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben. 

Artikel 3. Vorbereitung zur Durchführung der Schlic htungsprozedur 

1. Die Vorbereitung der Schlichtungsprozedur erfolgt mit allen Parteien der Streitig-

keit. 

2. Bei der Vorbereitung der Schlichtungsprozedur werden Beratungen mit den Lei-

tern der Organisationen, Individualunternehmern oder mit anderen Bürgern, die Par-

teien der Streitigkeit sind, und (oder) ihren Vertretern durchgeführt.  

Artikel 4. Beratungen mit den Parteien 

1. Die Beratungen mit den Parteien über die Durchführung der Schlichtungsprozedur 

beginnen nur nach der Vorlage von Nachweisen über die Entrichtung der Registrie-

rungsgebühr durch die Parteien. 

2. Die Beratungen mit den Parteien werden durch den Mittler durchgeführt zwecks: 

- Klärung der Umstände der Streitigkeit und der Standpunkte der Parteien; 

- Bestimmung der notwendigen auf die Streitigkeit bezogenen Dokumente; 
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- vorläufiger Bestimmung der Bedingungen, Forderungen und Wünsche der Partei-

en in Bezug auf die Durchführung der Schlichtungsprozedur und deren Ergebnis-

se; 

- Klärung der Meinung der Parteien über die vermutliche Zeit, die für Durchführung 

und Abschluss der Schlichtungsprozedur notwendig ist; 

- Bestimmung des Ortes und des Zeitpunktes des Beginns der Durchführung der 

Schlichtungsprozedur. 

3. Im Laufe der Beratungen wird zwischen den Parteien ein Vertrag geschlossen, in 

dem unter anderem der Betrag, das Zahlungsverfahren und die Verteilung zwischen 

ihnen von Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit  der Durchführung der 

Schlichtungsprozedur, in dem Maße, in dem es durch die vorliegende Verfahrens-

ordnung und Bestimmung über die  Gebühren und Auslagen zugelassen wird, be-

stimmt wird. 

Artikel 5. Durchführung der Schlichtungsprozedur 

1. Die Schlichtungsprozedur wird nur bei der Entrichtung von Honorar- und Administ-

rativgebühr durch die Parteien durchgeführt. 

2. Nach dem Abschluss der Beratungen wird der Tag der Durchführung der Schlich-

tungsprozedur so festgelegt, um eine maximale Möglichkeit der Teilnahme von Lei-

tern der Organisationen, Individualunternehmern oder anderen Bürgern, die Parteien 

der Streitigkeit sind, zu gewährleisten. 

3. Im Fall der Unmöglichkeit der persönlichen Teilnahme der besagten Personen 

wird der Tag der Schlichtungsprozedur so bestimmt, um die Teilnahme daran von 

deren ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertretern, in deren unmittelbaren Ge-

schäftsführung die zur Schlichtungsprozedur gestellte Frage gehört, zu gewährleis-

ten. 

4. Die Durchführung der Schlichtungsprozedur beginnt mit der Überprüfung der Legi-

timation der Personen, die an der Streitbeilegung und Erreichung der Vereinbarung 

der Parteien teilnehmen. 

5. Der Mittler stellt sich den Parteien vor und berichtet über seine Berufserfahrungen. 

Den Parteien werden auch grundlegende Prinzipien der Durchführung der Schlich-

tungsprozedur erklärt: 
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- Freiwilligkeit 

- Gleichberechtigung der Parteien 

- Vertraulichkeit 

- Neutralität des Mittlers. 

Die Parteien werden informiert über die Rolle des Mittlers in der Schlichtungsproze-

dur mit dem Zweck der Erreichung der Vereinbarung der Parteien und über das 

Recht der Parteien jederzeit die Fortsetzung der Schlichtungsprozedur abzulehnen. 

6. Der Mittler ist völlig frei bei der Wahl der Mittel zur Durchführung der Schlichtungs-

prozedur und organisiert sie zwecks Erreichens der größten Effektivität, nach seinem 

Ermessen unter Berücksichtigung der Anforderungen dieser Verfahrensordnung. 

7. Im Laufe der Schlichtungsprozedur legen die Parteien den Kern ihres Streites dar 

und machen Vorschläge zu seiner Beilegung. 

8. Wenn der Mittler es für notwendig hält, führt er ein Gespräch mit jeder Partei ein-

zeln. Eine Information, die bei dem Gespräch mit einer Partei erhalten wurde, kann 

der anderen Partei nur mit Erlaubnis der Partei übermittelt werden, die diese Informa-

tion mitgeteilt hat. 

9. Der Mittler gibt den Parteien Gelegenheit, sich auszusprechen und Vorschläge zu 

formulieren, die ihrer Meinung nach zur Beilegung ihres Streites führen können. 

10. Der Mittler klärt im Laufe der Schlichtungsprozedur das wirkliche Interesse und 

die Absichten jeder der Parteien. Unter der Einhaltung der Prinzipien der Neutralität 

und der Gleichberechtigung der Parteien, ist der Mittler bei ihrem Einverständnis be-

rechtigt, seine Vorschläge hinsichtlich  der Möglichkeiten der Streitbeilegung und des 

Abschlusses der entsprechenden Vereinbarung der Parteien zu unterbreiten. 

11. In der Vereinbarung der Parteien müssen deutlich die Bedingungen der Streitbei-

legung bestimmt sein und die Verpflichtung jeder Partei enthalten sein, freiwillig die 

Vereinbarung zu erfüllen mit Angabe der Erfüllungsfristen. Der Mittler leistet den Par-

teien bei ihrem Einverständnis Hilfe bei der Vorbereitung des Textes der Vereinba-

rung. 

12. Die Vereinbarung der Parteien wird in schriftlicher Form in drei Ausfertigungen 

geschlossen, von denen jede durch die Personen, die an der Schlichtungsprozedur 

teilgenommen haben, unterschrieben wird. 
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Artikel 6. Aussetzung und Beendigung der Schlichtungsprozedur 

1. Der Mittler setzt die Schlichtungsprozedur aus: 

- wenn er es für zweckmäßig hält, insbesondere bei Entstehung einer vorüberge-

henden, durch die Parteien verursachten Erschwerung der Erreichung einer ge-

genseitig akzeptablen Vereinbarung; 

- in anderen Fällen bei der Bitte einer oder beiden Parteien. 

2. Die Schlichtungsprozedur wird beendet: 

- - wenn wegen der Untätigkeit zumindest einer der Parteien nach der Aussetzung 

der Schlichtungsprozedur diese nicht innerhalb einer 30-tägigen oder einer ande-

ren vereinbarten Frist wieder aufgenommen wird; 

- - wenn die weitere Durchführung der nach der Aussetzung wieder aufgenomme-

nen Schlichtungsprozedur durch den Mittler oder zumindest eine der Parteien für 

perspektivlos befunden wird oder wegen anderer Umstände unmöglich wird; 

- - wenn die für die Streitbeilegung vereinbarte Frist abgelaufen ist und die Parteien 

nicht ihre Verlängerung vereinbart haben; 

- - in den Fällen, die durch die Bestimmung über Gebühren und Auslagen bestimmt 

werden. 

3. Die Schlichtungsprozedur gilt als beendet ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung 

der Vereinbarung über das Erreichen der Streitbeilegung durch die Parteien oder der 

Beendigung der Prozedur aus den unter Punkt 2 genannten Gründen. 

Artikel 7. Vertraulichkeit 

Der Mittler und die Parteien müssen die Vertraulichkeit hinsichtlich aller Fragen, die 

die Schlichtungsprozedur betreffen, einhalten. Die Anforderung der Vertraulichkeit 

erstreckt sich auch auf die Vereinbarung der Parteien, die infolge der Schlichtungs-

prozedur erreicht wurde, mit Ausnahme jener Fälle und in dem Maße, dass die Of-

fenbarung dieser oder jener Bestimmungen für die Zwecke ihrer Erfüllung notwendig 

ist. 
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Artikel 8. Organisatorische Fragen 

1. Die Liste der Mitglieder des Kollegiums wird durch den Präsidenten der Industrie- 

und Handelskammer der Russischen Föderation als Anhang zu dieser Verfahrens-

ordnung ausgefertigt und enthält Nachnamen, Vornamen und Vatersnamen der Mitt-

ler und die Angaben über ihre Berufstätigkeit. Die Liste der Mitglieder des Kollegiums 

wird jeder interessierten Person zur Verfügung gestellt. 

2. Das Kollegium wird durch den Vorsitzenden geleitet, der aus den Mitgliedern des 

Kollegiums durch den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer der Russi-

schen Föderation ernannt wird. 

3. Wenn anderes nicht durch diese Verfahrensordnung bestimmt ist,  werden alle im 

Laufe der Tätigkeit entstehenden Fragen, die mit der Streitbeilegung nicht unmittel-

bar zusammenhängen, durch den Vorsitzenden des Kollegiums reguliert. 

4. Die organisatorische und methodische Versorgung der Tätigkeit des Kollegiums 

gewährleistet die Industrie- und Handelskammer der Russischen Föderation, die zur 

Verwirklichung der durch diese Verfahrensordnung vorgesehenen Funktionen einen 

verantwortlichen Sekretär des Kollegiums bestellt. 

5. Bei der Verwirklichung der Funktionen, die durch diese Verfahrensordnung vorge-

sehen sind, führt der verantwortliche Sekretär des Kollegiums die Anweisungen des 

Vorsitzenden des Kollegiums aus. 

6. Die Pflichten des Vorsitzenden des Kollegiums werden in seiner Abwesenheit dem 

verantwortlichen Sekretär des Kollegiums auferlegt. 

 

 

Anhang 1  

zur Verfahrensordnung zur Durchführung  

von Schlichtungsprozeduren  

mit Beteiligung eines Mittlers 
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Bestimmung 

über Gebühren und Auslagen des Kollegiums der Mittl er bei der Durchführung von 

Schlichtungsprozeduren bei der Industrie- und Hande lskammer der Russischen Föde-

ration 

Artikel 1. Begriffsbestimmung 

1. „Registrierungsgebühr“ ist eine Gebühr, die auf die Deckung der Ausgaben gerich-

tet ist, die vor dem Beginn der Schlichtungsprozedur mit Beteiligung eines Mittlers 

(der Mittler) (im Weiteren: Schlichtungsprozedur) im Kollegium zur Durchführung der 

Schlichtungsprozeduren bei der Industrie- und Handelskammer der Russischen Fö-

deration (im Weiteren Kollegium) entstanden sind. 

2. „Honorargebühr“ ist eine Gebühr zur Auszahlung des Honorars für die Durchfüh-

rung der Schlichtungsprozedur. 

3. „Administrativgebühr“ ist die Gebühr zur Deckung der Ausgaben für die Organisa-

tion und Durchführung der Schlichtungsprozedur, sowie allgemeiner wirtschaftlichen 

Ausgaben, die mit der Tätigkeit des Kollegiums zusammenhängen. 

4. „Zusätzliche Auslagen“ sind besondere Ausgaben, die im Zusammenhang  mit der 

Durchführung der Schlichtungsprozedur entstehen können, insbesondere, Auslagen, 

die mit der Ladung von Zeugen, Durchführung von Gutachten, Reisen des Mittlers 

(der Mittler) zwecks Durchführung der Schlichtungsprozedur außerhalb seines 

Wohnortes zusammenhängen. 

5. „Kosten der Parteien“ sind Ausgaben, die die Parteien im Zusammenhang mit der 

Verteidigung ihrer Interessen zusätzlich zu den in vorherigen Punkten dieses Artikels 

genannten Ausgaben haben. 

Artikel 2. Registrierungsgebühr 

Die Registrierungsgebühr wird durch die Parteien in Höhe von 9000 russischen Ru-

beln bei der Einreichung des Antrages auf die Durchführung der Schlichtungsproze-

dur entrichtet. Die Registrierungsgebühr stellt eine selbständige Zahlung dar, die 

nicht von anderen Arten der Gebühren und Auslagen beinhaltet wird. Die Registrie-

rungsgebühr wird nicht zurückerstattet. 
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Artikel 3. Honorargebühr 

1. Die Honorargebühr wird von den Parteien in Höhe von mindestens 3000 russi-
schen Rubeln für eine Stunde der Arbeit des Mittlers mit den an der Schlichtungspro-
zedur teilnehmenden Parteien entrichtet, unabhängig von dem Endergebnis der 
Schlichtungsprozedur. 

2. Die konkrete oder endgültige Höhe der Honorargebühr wird abhängig von der 
Komplexität des Streites und dem vermuteten Zeitaufwand für seine Beilegung durch 
den Vorsitzenden des Kollegiums nach den Ergebnissen der Beratungen mit den 
Parteien und dem Mittler bestimmt. 

3. Der Vorsitzende des Kollegiums ist nach der Abstimmung mit dem Mittler und den 
Parteien berechtigt, eine Anordnung über die Erhöhung des Betrages der Honorar-
gebühr im Vergleich zu dem ursprünglich bestimmten (abgestimmten) Betrag bei 
Entstehung von unvorhergesehenen Umständen, die wesentlich die Möglichkeit der 
Streitbeilegung erschweren oder bei einer bedeutenden Erhöhung des Zeitaufwan-
des im Vergleich mit dem Aufwand, der im Laufe der Beratungen festgestellt wurde, 
nach seinem Ermessen zu treffen. 

Artikel 4. Das Verfahren zur Verteilung der Honorargebühr 

Innerhalb von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt der Beendigung oder dem Abbruch der 
Schlichtungsprozedur wird die Honorargebühr für den Mittler in Höhe von 90 % von 
dem Betrag der von den Parteien entrichteten Honorargebühr berechnet. 

Im Falle der Wahl (Ernennung) von mehreren Mittlern, wenn nichts anderes durch 
die zwischen diesen Mittlern geschlossene Vereinbarung bestimmt ist, wird der be-
rechnete Honorar zwischen ihnen zu gleichen Teilen aufgeteilt. 

Innerhalb von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt der Beendigung oder dem Abbruch der 
Schlichtungsprozedur wird die Honorargebühr für den Vorsitzenden des Kollegiums 
in Höhe von 10 % von dem Betrag der Honorargebühr berechnet. 

Artikel 5. Administrativgebühr 

Die Administrativgebühr wird von den Parteien in Höhe von 40 %, aufgeschlagen auf 
den Betrag der gemäß Art. 3 dieser Bestimmung festgelegten Honorargebühr, ent-
richtet. 

Artikel 6. Zusätzliche Auslagen 

Zusätzliche Auslagen werden von den Parteien im Voraus in der abgestimmten Hö-
he, soweit für die Durchführung der entsprechenden Prozedurhandlung erforderlich, 
entrichtet. 



VDRW-Mitteilungen 40 - 41 / 2009 

 38 

Eine Schlichtungsprozedur wird nicht angefangen und eine angefangene Schlich-
tungsprozedur wird nicht fortgesetzt solange die Parteien die Vorauszahlung für die 
Deckung  der zusätzlichen Auslagen nicht geleistet haben. 

Die Auslagen, die mit der Ladung eines Zeugen zusammenhängen, werden von der 
Partei getragen, die den Zeugen eingeladen hat. 

Auslagen, die mit der Durchführung von Gutachten zusammenhängen, werden von 
der Partei getragen, die die Notwendigkeit des Gutachtens geltend gemacht hat. 

Artikel 7. Kosten der Parteien 

Jede der Parteien trägt ihre Kosten selbst, je nach ihrer Entstehung. 

Artikel 8. Verfahren zur Entrichtung von Gebühren- und Auslagenbeträge 

1. Wenn nichts anderes durch Vertrag oder diese Bestimmung bestimmt ist, werden 
die durch diese Bestimmung vorgesehenen Gebühren und Auslagen durch die Par-
teien zu gleichen Teilen entrichtet. 

2. Die durch diese Bestimmung vorgesehenen Gebühren und Auslagen, gelten als 
entrichtet am Tag ihrer Verbuchung auf dem Konto der Industrie- und Handelskam-
mer der Russischen Föderation. Kosten der Banküberweisung der oben genannten 
Beträge werden der Partei auferlegt, die die entsprechende Zahlung durchführt. 

3. Im Falle dass die Parteien oder eine der Parteien der Schlichtungsprozedur ein 
Devisenausländer der Russischen Föderation ist, können die durch diese Bestim-
mung festgelegten und in der Währung der Russischen Föderation angegebenen 
Gebühren und Auslagen in ausländischer Währung nach dem Wechselkurs der Zent-
ralbank der Russischen Föderation am Tag der Zahlung entrichtet werden. 

4. Im Falle der Weigerung oder des Unvermögens der Parteien, die Bezahlung 
(Nachzahlung) der entsprechenden Gebühr oder Auslage durchzuführen, wird die 
Schlichtungsprozedur ausgesetzt. Bei Nichtzahlung der entsprechenden Gebühr o-
der Auslage innerhalb einer 30-tägigen Frist kann die Schlichtungsprozedur ab-
gebrochen werden. 

5. Alle von dieser Bestimmung vorgesehenen Gebühren sind ohne Mehrwertsteuer 
angegeben, welche durch die Parteien in den durch die Gesetzgebung der Russi-
schen Föderation bestimmten Fällen zu entrichten ist. 
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Tagungsbericht 1: 
 
 

IRZ-Veranstaltung zur Wirtschaftsmediation in 
Jekaterinburg 

Die Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ Stif-

tung) führt im Auftrag der Bundesregierung, überwiegend in den Staaten Mittel- und 

Osteuropas, schon seit 17 Jahren Beratungshilfe auf dem Gebiet des Rechts durch. 

Neben anderen zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen der bilateralen Projektarbeit 

in Russland, veranstaltete die IRZ Stiftung gemeinsam mit der Assoziation russischer 

Juristen in Jekaterinburg am 9. und 10. Oktober 2008 die internationale Konferenz 

zum Thema „Mediation als Methode der außergerichtlichen Streitbeilegung. Russi-

sche und ausländische Erfahrungen. Mediation in der Praxis.“ Dabei stand die Wirt-

schaftsmediation in Mittelpunkt der Tagung, die dazu diente dem russischen Teil-

nehmerkreis die Schlichtungsprozedur vorzustellen und näher zu bringen. Den Ver-

anstaltern war es wichtig die Vorzüge eines Mediationsverfahrens aufzuzeigen und 

den Zuhörerkreis davon zu überzeugen, dass die Streitbeilegung, vor allem bei den 

Konfliktlösungen im Wirtschaftsbereich, besonders sinnvoll sein kann. 

Die Idee, eine solche Konferenz durchzuführen, entstand, als eine Delegation der 

Assoziation, unter Leitung des Beraters des Präsidenten der RF in Rechtsfragen, 

Herrn Veniamin Jakovlev, unter Mitwirkung der IRZ Stiftung nach Deutschland kam, 

um Arbeitsgespräche u.a. beim Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht zu 

führen. 

Als Veranstaltungsort wurde Jekaterinburg ausgewählt. Zum einen, weil diese Konfe-

renz als Startpunkt des Pilotprojekts zur Etablierung der Streitbeilegungsmethoden 

im Uraler Föderationskreis gesehen werden konnte. Nach einer Initiative des Richter-

rates und der Befürwortung des Pilotprojekts durch das Oberste Wirtschaftsgericht 

und das Oberste Gericht der RF, soll der Uraler Föderationskreis auf regionaler Ebe-

ne Pionierarbeit auf dem Gebiet der systematischen Einbeziehung der Mediation als 

eines Instrumentes der Streitbeilegung leisten. Dadurch versprechen sich die Initiato-

ren die Entlastung der Gerichte und den Rückgang der Konflikte in den zivilrechtli-

chen Streitigkeiten.  
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Zum anderen, sollte es die erste Konferenz mit dem angekündigten Thema in dem 

Föderationsgebiet werden, bei der hochrangige Vertreter der öffentlichen Gewalt auf 

Regional- und Föderalebene, Vertreter der Wirtschaft, Wissenschaftler, Praktiker so-

wie internationale Experten gleichzeitig teilnehmen. So nahmen von der russischen 

Seite als Referenten u.a. teil: Berater des Präsidenten der RF in Rechtsfragen, Veni-

amin Jakovlev; bevollmächtigter Vertreter des Präsidenten der RF im Föderationsbe-

zirk Ural, V.I. Uljanov; stellvertretende Justizminister der RF, V.V. Demidov; Rektor 

der Staatlichen Juristischen Akademie im Ural, V.A. Bublik sowie die Präsidentin des 

wissenschaftlich-methodischen Zentrums „Mediation und Recht“, Z.A. Schamlikasch-

vili, Vorsitzende des Kollegiums der Schiedsrichter bei der russischen Industrie- und 

Handelskammer, A.K. Bolschova, und die Vorsitzende des Wirtschaftsgerichts der 

Swerdlowsker Region, I.V. Reschetnikova. 

Dabei war auch die deutsche Seite zahlreich vertreten. Neben den Sachexperten, 

Frau Dr. Keydel und Frau Dr. Lenz, die Vorträge gehalten und auch die praktische 

Arbeit eines Wirtschaftsmediators in einem halbtägigen Workshop dargestellt haben, 

nahm der Geschäftsführer der IRZ Stiftung, Matthias Weckerling, teil.  Das Bundes-

ministerium der Justiz wurde durch den Parlamentarischen Staatssekretär bei der 

Bundesministerin der Justiz, Alfred Hartenbach, vertreten. 

Im Vorfeld der Konferenz konnten die deutschen Experten sich mit dem Entwurf des 

Föderalen Gesetzes „Über das Schlichtungsverfahren mit Beteiligung eines Mittlers 

(Mediation)“, bekannt machen. Nach den ersten Anlaufschwierigkeiten liegt dieser 

Entwurf zur Zeit der russischen Duma vor und wird von dem Ausschuss der Duma 

für zivilrechtliche, strafrechtliche, wirtschaftsrechtliche und prozessuale Gesetzge-

bung für die erste Lesung im russischen Parlament vorbereitet. 

   Tatiana Bovkun, Projektleiterin bei der IRZ-Stiftung, März 2009 
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Reform des russischen GmbH-Rechts 

von Prof. Dr. Rainer Wedde1 

Während Deutschland im Weihnachtsurlaub weilte, hat der russische Gesetzgeber 

mit atemberaubender Geschwindigkeit eine tiefgreifende Reform des Rechts der 

GmbH beschlossen. Ein bereits 2005 von der Duma in erster Lesung behandelter 

Änderungsentwurf wurde mit ergänzenden Punkten am 19.12. in zweiter und am 

24.12.2008 in dritter Lesung von der Duma verabschiedet. Der Föderationsrat stimm-

te am 29.12. zu, der Präsident unterzeichnete am 30.12. und das Gesetz wurde am 

31.12.2008 in der Rossijskaja Gazeta veröffentlicht.2 

1. Wirtschaftlich wichtigste Rechtsform 

Die russische GmbH (Общество с ограниченной ответственностью, kurz OOO) 

stellt für wirtschaftliche Tätigkeit die mit Abstand häufigste Rechtsform in Russland 

dar. Zum 01.01.2009 waren in der Russischen Föderation über 3 Mio. OOOs regist-

riert, gegenüber knapp 200.000 Aktiengesellschaften und weniger als 2.000 Perso-

nengesellschaften.3 Die vergleichsweise hohe Zahl an Aktiengesellschaften erklärt 

sich durch die der OOO ähnliche und für kleinere Unternehmen durchaus in man-

chen Fällen sinnvolle Form der geschlossenen Aktiengesellschaft (ZAO). Die offene 

Form der Aktiengesellschaft (OAO) ist weniger flexibel und damit eher für Großun-

ternehmen geeignet. Personengesellschaften spielen aufgrund fehlender steuerlicher 

Vorteile praktisch keine Rolle. 

Unter den ausländischen Investoren stellt die OOO ebenfalls die beliebteste Rechts-

form dar. Dies gilt auch für die mittlerweile über 6.000 in Russland vertretenen deut-

schen Unternehmen.4 Kein Wunder: Die OOO ist einfach zu gründen, flexibler zu 

handhaben als die Aktiengesellschaft, erfordert nur wenig Kapital und bietet dennoch 

                                 

1 Der Autor ist Professor für Wirtschaftsrecht an der FH Wiesbaden und of Counsel 
im Moskauer Büro der Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. 

2 Föderales Gesetz „Über die Vornahme von Änderungen im ersten Teil des Zivil-
gesetzbuches der Russischen Föderation und in anderen Rechtsakten der Russi-
schen Föderation“, Nr. 312-FZ vom 30.12.2009; siehe www.rg.ru, außerdem ver-
öffentlicht in: Sobranie Zakonodatel´stva Nr. 1 vom 05.01.2009, Pos. 20. 

3 Genaue Zahl: 3.007.145, Angabe der für die Registrierung zuständigen Steuer-
behörden (www.nalog.ru). Damit stellen die OOO etwa 90% der in Russland re-
gistrierten kommerziellen Organisationen. Wie viele dieser Gesellschaften tat-
sächlich unternehmerisch tätig waren, ist allerdings unklar, da erfahrungsgemäß 
eine erhebliche Zahl nicht am Markt aktiv ist. 

4 Jahresbericht 2008 der Deutsch-russischen AHK, S. 15, vgl. 
www.russland.ahk.de. 
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anders als die Repräsentanz einen vollen Haftungsschirm. Umso bedeutsamer ist 

eine genaue Kenntnis der nunmehr beschlossenen Änderungen.  

2. Rechtsgrundlage 

Die rechtliche Stellung der OOO ergibt sich grundlegend aus dem ersten Teil des 

Zivilgesetzbuches (ZGB).1 In den Art. 87ff. finden sich u.a. Regelungen zur Rechts-

persönlichkeit, der Haftung, der Gründung und dem Kapital der OOO. Für Einzelhei-

ten verweist Art. 87 Pkt 3 ZGB auf das Gesetz über die OOO.2 Dieses regelt in 59 

Artikeln Einzelheiten der Gesellschaftsform. Diese Zweiteilung der Rechtsquellen 

resultiert aus der besonderen Stellung des ZGB im russischen Zivilrecht. Außerdem 

war dem russischen Gesetzgeber daran gelegen, mit dem ZGB schnell Rechtsgrund-

lagen zu schaffen und erst danach detaillierte Regelungen in einem Sondergesetz zu 

treffen. Folgerichtig betreffen die nun verabschiedeten Änderungen sowohl den Ers-

ten Teil des ZGB als auch das russische GmbH-Gesetz. Zusätzlich wurden weitere 

Rechtsakte wie das Registrierungsgesetz angepasst. 

Das Reformvorhaben war bereits 2005 in die Duma eingebracht und in erster Lesung 

verabschiedet worden; ein Inkrafttreten wurde zum 01.01.2006 erwartet. Der Entwurf 

wurde aber zunächst nicht weiter verfolgt. Die nunmehrige Verabschiedung hat auch 

viele Juristen überrascht. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Ände-

rungen beginnt erst.3 Dennoch lohnt es sich, bereits einen ersten, vorläufigen Blick 

auf die wichtigsten Neuerungen zu werfen. 

3. Änderungen im Verhältnis der Gesellschafter 

Die wichtigsten Reformen betreffen das Verhältnis der Gesellschafter untereinander. 

Hier zeigt sich in der Tendenz eine Liberalisierung durch das Änderungsgesetz. 

• Ausgangspunkt der Reform4 war das als Schwachpunkt geltende jederzeitige, 

nicht abdingbare Austrittsrecht  in Art. 26 OOO-Gesetz.5 Nach der Neuregelung 

                                 

1 Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation, Erster Teil vom 30.11.1994, Födera-
les Gesetz Nr. 51-FZ, veröffentlicht in: Sobranie Zakonodatel´stva Nr. 32 vom 
05.12.1994, Pos. 3301. 

2 Föderales Gesetz „Über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung“ Nr. 14-FZ 
vom 08.02.1998, veröffentlicht in: Sobranie Zakonodatel´stva Nr. 7 vom 
16.02.1998, Pos. 785. 

3 Vgl. Novosel´ova, Neue Regelungen in der Gesetzgebung zur OOO: Gründe der 
Änderungen und Folgen, Chosjajstvo i Pravo 2009, Heft 3 S. 3; Kurzberichte zu 
den Neuerungen finden sich auf den Internetseiten nahezu aller in Russland täti-
gen internationalen Kanzleien. 

4 Vgl. Erläuterung zum Gesetzentwurf Nr. 213419-04, Ziffer 1. 
5 Kritisch auch Boës, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung im russischen und 

deutschen Recht, Frankfurt u.a. 2007, S. 129ff. 
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gilt ein solches Recht nur noch, wenn es in der Satzung ausdrücklich vorgesehen 

ist. Außerdem wird klargestellt, dass der bisher nach dem Gesetzeswortlaut mög-

liche Austritt sämtlicher Gesellschafter bzw. der Austritt eines Alleingesellschaf-

ters nicht zulässig ist.1  

Um dennoch eine geordnete Trennung der Gesellschafter zu ermöglichen, steht 

dem austrittswilligen Gesellschafter, der seinen Anteil nicht veräußern kann (etwa 

weil die Mitgesellschafter nicht zustimmen), der gegen eine Kapitalerhöhung oder 

ein sog. bedeutendes Rechtsgeschäft gestimmt hat, eine Art Andienungsrecht zu: 

Er kann die Übernahme seines Anteils durch die OOO verlangen.  

Anders als nach bisheriger Rechtslage berechnet sich dann der auszuzahlende 

tatsächliche Wert des Anteils nicht nach der ersten Bilanz nach dem Austritt, son-

dern nach der letzten Bilanz vor dem Austritt. Dies soll den in der Praxis häufigen 

Fällen eines Streits um die Abfindung entgegenwirken. Die Auszahlung muss in-

nerhalb von drei Monaten erfolgen, allerdings kann die Satzung eine andere Aus-

zahlungsmodalität vorsehen.  

Durch geschickte Gestaltung der Satzung sollte es also zukünftig möglich sein, 

einen Gesellschafter enger als bisher an die OOO zu binden. Die Kombination ei-

nes geringen Kaufpreises und einer langen Frist zur Auszahlung des Anteilswer-

tes bei einer Andienung sollte einen starken Anreiz zur Stabilität bilden. Ein voll-

ständiger Ausschluss des Austritts ist aber auch nach neuem Recht nicht mög-

lich. 

• Für Übertragung  von Anteilen  einer OOO war bisher nur die schriftliche Form 

vorgesehen: die notarielle Form galt nur fakultativ.2 Nunmehr bedarf ein solches 

Rechtsgeschäft zwingend der notariellen Form, anderenfalls ist es unwirksam.3 

Der Übergang des Anteils findet im Zeitpunkt der notariellen Beurkundung statt. 

Der Notar ist zudem für die Eintragung des Anteilsübergangs in das einheitliche 

staatliche Register der juristischen Personen zuständig und informiert die OOO.  

Die Neufassung scheint auch einen gutgläubigen Erwerb von Anteilen zu ermög-

lichen. Allerdings ist noch unklar, wo genau der Anknüpfungspunkt für den guten 

Glauben liegt. Insoweit ist die weitere Entwicklung in der Praxis abzuwarten.  

                                 

1 Zur bisherigen Rechtslage Kyrov, Kommentar zum föderalen Gesetz „Über die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung“, Moskau 2009, Art. 26 Nr. 5. 

2 Boës, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung im russischen und deutschen 
Recht, S. 108ff. 

3 Aus deutscher Sicht kommt einem diese Regelung bekannt vor, vgl. § 2 I bzw. 15 
III dt. GmbHG. 
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Noch stärker als bisher können in der Satzung die Voraussetzungen für eine An-

teilsübertragung festgelegt werden. So steht den übrigen Gesellschaftern oder 

der OOO in der Regel ein Vorkaufsrecht zu. Die Satzung kann zudem der Kauf-

preis im Voraus festlegen. Das Gesetz bietet verschiedene Berechnungsmöglich-

keiten, lässt aber auch die Bestimmung eines festen Betrages zu. Wie bisher ist 

es möglich, die Veräußerung an Dritte in der Satzung ganz auszuschließen oder 

von der Zustimmung der übrigen Gesellschafter abhängig zu machen. 

• Der Wunsch von Gesellschaftern einer OOO neben der Satzung zusätzliche 

rechtsverbindliche Regelungen über die Zusammenarbeit zu treffen (Sharehol-

der-Agreements ), war bislang nicht rechtssicher erfüllbar. Russische Gerichte 

sahen solche Vereinbarungen als Widerspruch zum Gesellschaftsrecht an. Sie 

folgten der Prämisse, dass sämtliche Regelungen zwischen den Gesellschaftern 

sich in den Gründungsdokumenten finden müssten. Ein Ausweichen durch Wahl 

einer anderen Rechtsordnung für die Vereinbarung bot ebenfalls keine Lösung, 

da Gerichte dies als Verstoß gegen das russische Recht als zwingendes Gesell-

schaftsstatut ansahen. Damit gab es keine verlässliche Möglichkeit, für eine OOO 

verbindliche Absprachen zwischen den Gesellschaftern außerhalb der Satzung 

zu treffen.  

Die Reform erlaubt nunmehr Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern (Art. 

8 Ziffer 3 OOO-Gesetz in der neuen Fassung) und nennt als möglichen Inhalt 

ausdrücklich Regelungen zum Abstimmungsverhalten oder für den Fall eines An-

teilsverkaufs. Es können aber auch weitere Regelungen vereinbart werden, die 

mit der Gesellschaftsverwaltung, Gründung, Tätigkeit, Reorganisation und Auflö-

sung der Gesellschaft verbunden sind. Fraglich ist, ob auch die Gewinnverteilung 

geregelt werden kann.  

Unklar sind zudem die Sanktionen für die Nichteinhaltung der Verpflichtungen. Da 

das Gesetz keine eigenen gesellschaftsrechtlichen Sanktionen vorsieht, wird man 

wohl auf das allgemeine Zivilrecht zurückgreifen müssen.1 Danach wäre die ver-

einbarungswidrige Handlung gesellschaftsrechtlich wirksam, würde aber zivil-

rechtliche Ansprüche (etwa auf Schadensersatz) auslösen. Eine geschickte Ver-

tragsgestaltung (Vertragsstrafen oder Vereinbarung von Sicherheiten) könnte 

diese Schwierigkeit aber abmildern. 

                                 

1 So auch Galander, Paradigmenwechsel im russischen GmbH Recht?, OMV-
Telegramm 2009 Nr. 4 S. 3 (4). 
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4. Weitere Neuerungen  

Die Reform bringt eine Vielzahl weiterer Neuerungen, die insbesondere formale und 

organisatorische Fragen betreffen: 

• Nach bisherigem Recht gab es in einer OOO mit Satzung und Gründungsvertrag 

zwei Gründungsdokumente . Dies führte zu Komplikationen, etwa infolge von 

Divergenzen, weil beide Dokumente mit unterschiedlichen Mehrheiten geändert 

werden konnten. Auch nach neuem Recht sind beide Dokumente zu erstellen. Al-

lerdings erschöpft sich der Gründungsvertrag darin, die Gründungsphase zu re-

geln und die Anteile der Gesellschafter festzulegen. Diese Angaben werden so-

dann in das einheitliche staatliche Register der juristischen Personen übernom-

men. Nach Eintragung der OOO bildet die Satzung das einzige Gründungsdoku-

ment.  

In der Satzung müssen die Anteile der einzelnen Gesellschafter nicht mehr aufge-

führt werden, so dass eine Anteilsübertragung keine Satzungsänderung mehr er-

fordert.1 Stattdessen hat die Geschäftsführung - ähnlich dem Aktionärsregister bei 

einer Aktiengesellschaft - eine Gesellschafterliste  zu führen. Dort finden sich 

Angaben zur Höhe der Beteiligung. Einen Anteilsübergang muss der Notar dem 

Register anzeigen. Bei Abweichungen zwischen den Angaben in der Gesellschaf-

terliste und im einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen ge-

nießt allerdings das Register Vorrang. 

• Das Mindestkapital  der OOO wird nicht geändert, allerdings zukünftig als feste 

Summe von 10.000 RUR festgelegt (und nicht mehr als Vielfaches des Mindest-

lohns).2 In Anbetracht der jüngsten Rubelabwertung ist dieser Betrag für den 

Gläubigerschutz oder als Seriositätsschwelle in keinem Fall mehr ausreichend.3 

Wie bisher ist das Kapital zu 50% bei der Gründung und zu 50% innerhalb eines 

Jahres danach einzuzahlen. Zukünftig steht einem Gesellschafter aber nur dann 

ein Stimmrecht zu, wenn er seine Anteile auch eingezahlt hat. Erfolgt die Einzah-

lung nicht nach einem Jahr, fällt sein Anteil qua Gesetz an die OOO. Diese Sank-

tionen sollen eine Volleinzahlung des Kapitals bereits bei Gründung befördern. 

                                 

1 So auch: Erläuterung zum Gesetzentwurf Nr. 213419-04, Ziffer 3. 
2 Eine Anhebung auf ein Äquivalent von 25.000 bis 30.000 Euro fordert z.B. der Rat 

beim Präsidenten der Russischen Föderation zur Vervollkommnung des bürgerli-
chen Rechts 

3 Kritisch zu einer festen Ziffer wegen der Inflationsgefahr auch Fischer, Das Sys-
tem der Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung der Aktiengesellschaft und Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung im russischen und deutschen Recht, Frankfurt 
u.a. 2009, S. 55f. 
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• Die Organstruktur  der OOO wird von der Reform kaum berührt. Schon bisher 

konnte neben Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung ein Direktoren-

rat (Aufsichtsrat) eingerichtet werden. Die Reform erweitert und präzisiert die dem 

Direktorenrat übertragbaren Kompetenzen. Dazu gehören etwa die Bestellung 

des Exekutivorgans und der Prüfer oder die Einrichtung von Niederlassung sowie 

die Entscheidung über die Grundausrichtung der Gesellschaft. Damit kann dem 

Direktorenrat auch in der OOO eine starke Stellung eingeräumt werden. 

• Gesellschafterbeschlüsse  sind allen Gesellschaftern innerhalb enger Fristen 

schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Für ihre Anfechtung gilt fortan eine Frist von 

zwei Monaten. Dies sollte die Rechtsklarheit befördern und den in der Vergan-

genheit aufgetretenen Missbrauch zu unterbinden helfen. 

• Ähnlich wie bei der Aktiengesellschaft bedürfen sog. bedeutende Rechtsge-

schäfte  und sog. Interessiertheitsgeschäfte  einer ausdrücklichen Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung. Insoweit wird präzisiert, welche Angaben (Be-

günstigte und Inhalt des Geschäfts) im Beschluss zu nennen sind. Beschlüsse für 

die Zukunft sind nur mit einer festen Obergrenze zulässig. Interessant ist, dass 

die Satzung nunmehr vorsehen kann, dass weitere Geschäfte dem Verfahren für 

bedeutende Rechtsgeschäfte unterfallen. Dies erlaubt interessante Gestaltungs-

optionen. Da ein Gesellschafter, der gegen solche Geschäfte stimmt, ein Andie-

nungsrecht erwirbt, können auf diese Weise indirekte Abhängigkeiten erzeugt 

werden. 

5. Schlussbestimmungen 

Die Änderungen treten am 01. Juli 2009 in Kraft, so dass noch bestehende Unsi-

cherheiten sich hoffentlich bis dahin klären. Die bisherige Erfahrung mit Rechtsände-

rungen lässt allerdings für die praktische Umsetzung nichts Gutes erwarten. Das Ge-

setz sieht keine Möglichkeit vor, bereits vor dem 01.07.2009 OOOs nach dem neuen 

Recht zu gründen. Daher steht zu vermuten, dass im Mai und Juni 2009 sehr wenig 

neue OOOs gegründet werden. Dafür aber dürfte unmittelbar nach dem 01.07.2009 

verstärkter Andrang herrschen. Ob die Registrierungsbehörde diesem gewachsen 

sein wird, erscheint zweifelhaft. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gründungsdokumente bereits bestehender 

OOOs bis zum 01. Januar 2010 an die neue Rechtslage angepasst werden müssen.1 

Dies dürfte allein wegen der Angaben zu den Gesellschaftern und ihren Anteilen er-

                                 

1 Allerdings sieht das Gesetz keine Sanktionen vor, dazu Galander, Paradigmen-
wechsel im russischen GmbH Recht?, OMV-Telegramm 2009 Nr. 4 S. 3 (5). 
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forderlich sein. Weitere Änderungen können sinnvoll sein, um die neuen Spielräume 

zu nutzen, welche die Reform eröffnet. 

6. Ein Schritt in die richtige Richtung? 

Die Änderungen zwingen alle Gesellschafter einer in Russland tätigen OOO zur Prü-

fung, in welchem Umfang eine Anpassung der Gründungsdokumente notwendig ist. 

Zudem eröffnet die Reform zusätzliche Gestaltungsvarianten.1 Insofern kann die Re-

form als Chance verstanden werden. Erst recht gilt dies für die Gründung einer OOO, 

die durch die stärkeren Wahlmöglichkeiten deutlich komplexer wird. Dies ist der Preis 

für eine erhöhte Flexibilität bei Fragen wie Austritt, Anteilsveräußerung, großen 

Rechtsgeschäften oder Gesellschaftervereinbarung. Damit sind etwa bei der Planung 

eines Joint Venture mehr Fragen zu diskutieren. Problematisch ist, dass aufgrund 

der unerwartet raschen Verabschiedung viele Fragen sich erst im Laufe des Jahres 

klären werden. 

Die Reform wird das Verhältnis zwischen OOO und ZAO weiter zugunsten der OOO 

verschieben. Insbesondere das Austrittsrecht bildete bisher ein gewichtiges Argu-

ment gegen die OOO. Mit dessen Fortfall sowie der Möglichkeit von Gesellschafter-

vereinbarungen wird die OOO attraktiver. Für Joint Ventures dürfte sie damit merk-

lich an Boden gewinnen. Deutlich schärfer stellt sich damit die Frage, nach dem Sinn 

der Rechtsform ZAO, über deren Abschaffung bereits nachgedacht wird. 

Der russische Gesetzgeber ist unzufrieden mit der Bestrebung vieler Investoren, a-

ber auch russischer Unternehmen, Aktivitäten in Russland über Gesellschaften in 

anderen Jurisdiktionen zu lenken. Die Gründe für diese Tendenz sind vielfältig, las-

sen sich aber grob in zwei Gruppen einteilen. Zum einen schrecken Mängel des rus-

sischen Rechts ab. So hat die unklare Regelung der Gesellschaftervereinbarungen 

manches Joint Venture aus Russland vertrieben. Zum anderen besteht ein fühlbares 

Misstrauen gegenüber dem russischen Rechtssystem. Die nicht zu leugnenden au-

ßerrechtlichen Einflüsse auf Entscheidungen drängen Investoren in andere, als bere-

chenbarer empfundene Jurisdiktionen. 

Insofern ist es ein begrüßenswerter Schritt des russischen Gesetzgebers, erkannte 

Mängel im OOO-Recht zu beheben. Allerdings ist ein „Schnellschuss“ nicht unbe-

dingt geeignet, das Vertrauen in das russische Recht zu steigern.2 Eine zahlreiche 

Rückkehr von Gesellschaften oder gar die Anziehung neuer Investoren wird aber 

                                 

1 So auch Galander, Paradigmenwechsel im russischen GmbH Recht?, OMV-
Telegramm 2009 Nr. 4 S. 3 (5). 

2 Zumal in der Duma bereits über Änderungen der beschlossenen Reform diskutiert 
wird. Unter Umständen wird die Reform also bereits vor ihrem Inkrafttreten refor-
miert - wahrlich kein Ruhmesblatt für den Gesetzgeber. 
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wohl nur gelingen, wenn auch die übrigen Rahmenbedingungen sich verbessern. 

Erst wenn Verlässlichkeit und Transparenz von behördlichen und Gerichtsverfahren 

gesichert sind, wird auch die Attraktivität russischer Rechtsformen im internationalen 

Vergleich zunehmen. 

 

 

 

 

Zweiter 
Gesellschaftsrechtstag Russland 

der VDRW 

Der zweite Gesellschaftsrechtstag Russ-
land, den die VDRW am 18.06.2009 in 
Wiesbaden plant, wird auch der Reform 
des OOO-Rechts gewidmet sein. Ebenso 
wird die nächste Ausgabe des Mit-
teilungsheftes diesem Thema Raum ge-
währen. 
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Tagungsbericht 2: 

Geschäftsethik im neuen Russland 

In der Humboldt Universität in Berlin veranstaltete die VDRW am 28. November 2008 

eine Vortrags-und Diskussionsveranstaltung mit Elena A. Panfilova, der Leiterin der 

russischen Einheit der weltweiten Nicht-Regierungs-Organisation Transparency In-

ternational. Frau Panfilova, die an der Lomonossow-Universität Geschichte studiert 

hat, arbeitete in den 1990er Jahren bei der OECD und begann im Jahr 2000 damit, in 

Moskau das Centre for Anticorruption Research and Initiative / Transparency Interna-

tional – Russia aufzubauen. Heute leitet sie ein Büro mit 17 Vollzeit- und Teilzeitmit-

arbeitern. Bei der Erarbeitung des Entwurfs für ein Anti-Korruptions-Gesetz im Herbst 

2008 ist sie als Expertin angehört worden.  

An der gemeinsam von der Vereinigung für deutsch russisches Wirtschaftsrecht e.V. 

und der Deutschen Assoziation der Absolventen und Freunde der Moskauer Lomo-

nossov Universität nahmen etwa 50 Personen teil. Mit Caspar von Hauenschild war 

auch Transparency International Deutschland auf Vorstandsebene vertreten. 

Für die Arbeit von Transparency International in Russland bezeichnete Frau Panfilo-

va eine Strategie der „3P“ (Прозрачность, Подотчётность, Порядочность = 

Transparenz, Rechenschaftspflicht, Rechtschaffenheit) als die zugrunde liegende 

strategische Ausrichtung. Ein großer Fortschritt besteht heute darin, dass das Thema 

Korruption in Russland als Problem angesprochen wird. Die öffentliche Wahrneh-

mung hat sich erheblich verändert. Im Corruption Perception Index von Transparency 

International hat Russland gegenwärtig einen Wert von 2,4 auf einer Skala, bei der 

der beste Wert (geringste Korruption) bei 10,0 liegt. 

„Alles unter 3,0 ist eine nationale Schande“, kommentiere Frau Panfilova diesen 

Wert. Die drei vor dem Komma müsse von Russland unbedingt geschafft werden, 

damit das Land nicht weiterhin auf Platz 147 von 180 eingestuften Ländern der Welt 

verbleibt.  

Der Weg, den Russland zu gehen hat, ist allerdings noch sehr weit. In der Wirtschaft 

in Russland weiß jeder, dass Korruption eine überragende Rolle spielt. Dies bestätig-

ten in einer Umfrage 72% der Befragten. Noch bedenklicher ist das Ergebnis, dass 

nur 12% der Befragten Antikorruptionsmaßnahmen für wirksam halten. Das beson-

ders Schlimme an der Korruption in Russland besteht darin, dass sie eine systemi-

sche Dimension erlangt hat. Sie ist somit nicht mehr eine Ausnahme zu einem an-
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sonsten von Korruption nicht oder wenig betroffenen Alltagsleben, sie stellt vielmehr 

die Normalität in Russland dar. Es gibt praktisch keine gesellschaftlichen Bereiche, 

die nicht von Korruption durchzogen sind. Als „Champions“ der Korruption in Russ-

land bezeichnete Frau Panfilova, die Justiz, das Medizinwesen, die Bildung sowie 

alle Bereiche der Staatsverwaltung, bei denen es um staatliche Registrierungen oder 

die Erteilung von Genehmigungen geht. Dabei tritt sogar eine Korruption der zweiten 

Stufe auf, wo nicht nur für eine an sich unentgeltliche Dienstleistung bezahlt werden 

muss, sondern obendrein für den Erhalt einer Information darüber, an welcher Stelle 

bestochen werden müsse. Nach Auffassung von Frau Panfilova spielt nicht die Höhe 

der Bestechung die entscheidende Rolle, sondern die Tatsache, dass das System 

der Korruption inzwischen die ganze Breite der Gesellschaft umfasst.  

Bei der Wahrnehmung der Korruption fällt auf, dass viele Menschen auch in Russ-

land nicht spüren, in welch starkem Maße sie inzwischen von der Korruption betrof-

fen sind. Insbesondere bei staatlichen Inspektionen (Steuerinspektion, Brandschutz, 

Umweltprüfungen usw.) merken die Bürger nicht unmittelbar, dass Unternehmen zu 

erheblichen Bestechungszahlungen gezwungen sind, um ihren ordnungsgemäßen 

Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Die dadurch entstehenden Mehrkos-

ten sind für Bürgerinnen und Bürger unerkennbar in den Preisen der Produkte als 

Kosten steigerndes Element enthalten. Nach neuen wissenschaftlichen Untersu-

chungen sollen diese Mehrkosten in der Größenordnung von 10-15% liegen.  

Besonders gefährlich ist die Gewohnheitsmäßigkeit, die ungesetzliche Zahlungen 

erlangen. Die Referentin bezeichnete dies als Bestechung aus Bequemlichkeit. Die 

Beträge sind nicht unbedingt hoch, aber die gewünschte Aktion geht dadurch einfach 

schneller. Solches Verhalten wird immer und immer wieder kopiert und dadurch brei-

tet sich die Korruption als Flächen deckendes Netz über das Land aus. Als eklatan-

tes Beispiel aus dem staatlichen Bereich erwähnte Frau Panfilova den Vorfall, dass 

es zwei Selbstmordattentäterinnen gegen eine minimale Zahlung gelungen sei, die 

Sicherheitskontrolle im Flughafen zu vermeiden. Nur durch großes Glück sei es ge-

lungen, eine große Katastrophe mit möglicherweise Hunderten von Toten zu verhin-

dern.  

Transparency International Russland veranstaltet jedes Jahr zwei große Pressekon-

ferenzen, bei denen auf die Notwendigkeit der Korruptionsbekämpfung in Russland 

aufmerksam gemacht wird. Diese Pressekonferenzen finden inzwischen große öf-
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fentliche Aufmerksamkeit, jedoch nur, wenn die Korruption im Alltagsleben ange-

sprochen wird. Wird z.B. über Korruption im Zusammenhang mit Wahlen berichtet, 

findet sich dies in den russischen Medien nicht.  

Grundsätzlich begrüßt die Referentin die entschiedenen Maßnahmen unter Präsident 

Medvedev gegen die Korruption im Land. Ob dies allerdings erfolgreich sein wird, ist 

noch schwer abschätzbar. Schon unter Präsident Putin hat es 2003 einen Antikorrup-

tionsrat gegeben, der jedoch nur einmal zusammen getreten ist und dann wieder von 

der Bildfläche verschwand. Unter Präsident Medvedev dürfte dies jetzt anders wer-

den. Medvedev hat sich selbst zum Vorsitzenden des Antikorruptionsrates gemacht. 

Damit übernimmt er eine hohe eigene politische Verantwortung für das Gelingen die-

ser Politik. Das Gesetzespaket, das im November 2008 die erste Lesung in der 

Staatsduma hatte, wird der Duma am 7.12. zur zweiten und dritten Lesung vorgelegt 

werden. Noch hat dieses Gesetzespaket viele Schlupflöcher, auf die von Transpa-

rency International Russland wiederholt hingewiesen wurde. Es gibt aber auch viele 

positive Elemente in dieser neuen Gesetzgebung. Kritisiert wurden von der Referen-

tin die erstmalig eingeführte Offenlegungspflicht für höhere Staatsbeamte einschließ-

lich von Ministern über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Diese Offen-

legungspflicht erstreckt sich auch auf die Ehefrau und die minderjährigen Kinder. 

Damit bleiben aber volljährige Kinder sowie Geschwister von der Verpflichtung aus-

genommen. Man könnte darin also eine staatliche Empfehlung sehen, wohin die 

Zahlungen geleitet werden sollten. Ein völlig neues Element der Gesetzgebung wird 

die strafrechtliche Verantwortlichkeit der juristischen Person sein.  

Das Fazit der Referentin lautete, dass die Korruptionsbekämpfung eine absolute 

Langfristaufgabe darstellt. Sie kostet Kraft, sie ermüdet und auch bei noch so ent-

schiedenem Vorgehen darf keine politische Dividende erwartet werden. „Alles was 

auf dem Papier steht, kämpft nicht gegen die Korruption. Wie es umgesetzt wird, 

darauf kommt es allein an“, waren die Schlussworte der Referentin.  

(Dr. Hans Janus) 
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Tagungsbericht 3: 

Private Law in Eastern Europe –  
Autonomous Developments or Legal Transplants? 

Unter dem Titel “Private Law in Eastern Europe – Autonomous Developments or Le-

gal Transplants?” fand am 27. und 28. März 2009 eine von etwa 100 Teilnehmern 

besuchte Konferenz im Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Privatrecht in Hamburg statt. Die Konferenz wurde mit ausgerichtet vom Institut für 

Osteuropäisches Recht der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Das Thema war 

zwar extrem weit gefasst, aber die einzelnen Referate zeigten schnell, dass es in der 

Rechtsentwicklung und Kodifizierungspraxis der Länder in Mittel- und Osteuropa 

durchaus ähnliche Entwicklungen gegeben hat. Auch wenn die Rahmenbedingungen 

vergleichbar waren und die politische und wirtschaftliche Transformation von der 

zentralen Wirtschaftsplanung zu marktwirtschaftlichen Strukturen zeitgleich durchge-

führt werden musste, waren Geschwindigkeit, Konzepte, Grad der Autonomie und 

viele andere Aspekte teilweise doch recht unterschiedlich.  

Das weit gefasste Thema wurde wesentlich konkreter und sehr praxisnah an Fragen 

behandelt, wie dem Vertragsrecht, dem Immobilienrecht und dem Gesellschaftsrecht. 

Rechtsvergleichende Aspekte zwischen den verschiedenen in der Tagung kommen-

tierten Rechtsordnungen kamen in den intensiven Diskussionen zur Sprache. Die 

Beratung der Transformationsländer durch internationale Organisationen, wie die 

Osteuropabank (EBRD) in London, das GTZ-Koordinierungsbüro in Belgrad oder die 

IRZ in Bonn kamen ebenfalls zur Sprache. Allerdings wurde dem Versuch der EBRD, 

die Qualität und Effizienz der Rechtsordnungen von Transformationsländern  mit ei-

nem Ranking-Modell abzubilden, einige Skepsis entgegengebracht. 

Die Entwicklungen konnten dort sehr viel autonomer erfolgen, worauf Prof. Dr. A.S. 

Komarov vom Moskauer Außenhandelsschiedsgericht hinwies, wo schon früher Er-

fahrungen bestanden. Es war nicht überraschend, festzustellen, dass oftmals an Ge-

setze oder Kodifizierungsvorhaben aus vorsozialistischer Zeit angeknüpft werden 

konnte. Gerade das Wirtschaftsrecht ist ein Beispiel dafür, dass Anregungen aus 

dem angelsächsischen Rechtskreis und damit aus dem Common Law aufgegriffen 

wurden, die tatsächlich als Implants bezeichnet werden dürfen. Insbesondere bei der 

Regulierung der Kapitalmärkte fehlten einfach entsprechende Regelungen aus der 

europäischen zivilrechtlichen Praxis. Die Zivilrechtsentwicklung in Russland wurde 
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außer von Prof. Dr. A. S. Komarov  auch von Dr. Alexandra Makovskaja kommen-

tiert, eine Richterin am Obersten Wirtschaftsgericht der Russischen Föderation. Sie 

stellte in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen den Handlungsbedarf bei der Gesetz-

gebung im Gesellschaftsrecht und im Kapitalmarktrecht. Dieser Modernisierungsbe-

darf schließt die Prozessordnungen für Zivil- und Wirtschaftsverfahren ebenfalls ein. 

Vorrangig widmete sich Frau Makovskaja den Fragestellungen der Haftung der Ge-

schäftsführung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Aktiengesellschaf-

ten und dem Schutz der Rechte der Aktionäre.  

Die Konferenz im Max-Planck-Institut bot einen hervorragenden Einblick in die Ent-

wicklung der Rechtsordnungen in osteuropäischen Staaten seit dem Ende des 

Kommunismus. Außerdem bot die Konferenz Raum für vielfältige persönliche Kon-

takte und einen breit angelegten Meinungsaustausch. Allerdings stand bei vielen Re-

feraten der Rückblick stärker im Vordergrund als der Ausblick. 

(Dr. Hans Janus) 
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Aus für Ostrechtsforschung an der 
Universität Hamburg nach 55 Jahren 

von Dr. Hans Janus 

 

In Hamburg hat ein wichtiges Kapitel der Ostrechtsforschung nach mehr als 55 Jah-

ren sein Ende gefunden. Das Dekanat der Juristichen Fakultät der Universität Ham-

burg hat beschlossen, die Professur für Öffentliches Recht und Ostrecht, die seit 

1991 Prof. Dr. Otto Luchterhandt innehatte, nach dessen Pensionierung zum 1. Ok-

tober 2008 unter dem Zwang insgesamt vier Professuren einzusparen, nicht wieder 

zu besetzen und mithin zu streichen. Damit endet auch die Arbeit der Seminarabtei-

lung für Ostrechtsforschung, die ihre Tätigkeit im Jahr 1953 aufgenommen hatte. Ein 

über Hamburg und Deutschland hinaus berühmtes Forschungsinstitut schließt seine 

Tore. 

Die Wurzeln des Ostrechtsinstituts reichen bis weit in die Vorkriegszeit an die Uni-

versität Breslau zurück. An der Rechtsabteilung des dortigen im April 1918 als erstes 

seiner Art in der Welt gegründeten Osteuropainstituts wirkte Prof. Dr. Hermann 

Schultze-von Lasaulx, der als Rechtshistoriker und Zivilrechtler an der Universität 

Hamburg im Jahr 1953 gemeinsam mit seinem letzten Breslauer Doktoranden, Ge-

org Geilke, den Grundstein für die Ostrechtsforschung in Hamburg legte. Das Ham-

burger Institut wuchs schnell zu einer international anerkannten Forschungseinrich-

tung für Ostrecht heran. Mehrere Umzüge von der Rothenbaumchaussee in die 

Moorweidenstraße, in ein anderes Gebäude in der Moorweidenstraße und zuletzt in 

das zur Zentralbibliothek ausgebaute Rechtshaus in der Schlüterstraße begleiteten 

diesen Aufstieg. Ein osteuropäischer Gast sagte einmal, man könne aus jedem der 

zahlreichen Räume, aus jeder Kammer dieses im Erdgeschoß und im Souterrain in 

unzähligen verwinkelten Räumen in der Moorweidenstraße 7 untergebrachten Insti-

tuts Hunderte von juristischen Doktoren erzeugen. Bei einer Bibliothek von weit über 

40.000 Bänden und einer wahrscheinlich weltweit einzigartigen Sammlung juristi-

scher Periodika und Gesetzblätter aus den Ländern Mittel- und Osteuropas, Zentral-

asiens und der Kaukasusregion war diese Aussage sicher nicht übertrieben.  

Die Tätigkeitsschwerpunkte des Ostrechtsinstituts haben im Laufe der Jahrzehnte 

starke Veränderungen erlebt. Für eine lange Zeit war Ostrechtsforschung immer 
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auch Systemforschung. Das Auslandsrecht der sozialistischen Staaten mit ihrem völ-

lig unterschiedlichen rechtsphilosophischen und politischen Fundament rechtfertigte 

ohne Frage ein Forschungsinstitut mit entsprechendem hochkarätigem Fachwissen 

und internationalen Kontakten. Ganz praktischer Natur waren aber auch die unzähli-

gen Anfragen, die hier beantwortet wurden und Gutachten, die hier erstellt wurden zu 

familien-, erb- und sozialversicherungsrechtlichen Problemen. Neben den laufenden 

Lehrveranstaltungen gab es als ergänzendes Angebot „Russisch für Juristen“. Bei 

Dr. Jan Peter Waehler, dem UdSSR- und GUS-Referenten am Max-Planck-Institut 

für ausländisches und internationales Privatrecht, hatten diese Kurse eher Seminar-

charakter als dass sie reinen Sprachunterricht dargestellt hätten.  

In späteren Jahren traten höchst komplexe Fragen des Umbaus der Wirtschaftssys-

teme, der Staatensukzession und aller Aspekte der politischen, rechtlichen und wirt-

schaftlichen Transformation in den Vordergrund. Fortbildung und Schulung von Par-

lamentariern in Fragen der Gesetzgebung, von Richtern und Staatsanwälten in den 

neu entstandenen Staaten Osteuropas, in Zentralasien und im Kaukasus wurden von 

hier geleistet. Die Bedeutung des Rechtsexports durch Anleitung und Unterstützung 

in der Gesetzgebung und in der Gerichtspraxis können nicht hoch genug einge-

schätzt werden. 

Bereits mit dem Tod von Dr. Günther Tontsch im November 2007 musste die von 

Prof. Dr. Otto Luchterhandt, Dr. Christa Jessel-Holst und Dr. Günther Tontsch he-

rausgegebene und sechsmal im Jahr erscheinende Zeitschrift WGO-Monatshefte für 

osteuropäisches Recht eingestellt werden. Keine andere ostrechtliche Zeitschrift hat 

so gewissenhaft, fundiert und engagiert die Rechtsentwicklung in den osteuropäi-

schen Staaten dokumentiert wie WGO. Die Übersichtstabellen über die aktuelle Ge-

setzgebung in den osteuropäischen Staaten waren ein unverzichtbares Hilfsmittel für 

alle, die sich mit den Rechtssystemen dieser Länder befassten. Interessanterweise 

griffen auch die Fachleute aus den betreffenden Ländern auf diese Übersichten zu-

rück, da in ihren Ländern nichts vergleichbares existierte. WGO wurde dadurch zu 

einem gesuchten Tauschobjekt und half auch in Zeiten knappen Geldes die Biblio-

thek der Abteilung kontinuierlich mit neuer juristischer Literatur zu versorgen.  

Das Ostrechtsinstitut wird allen, die dort gearbeitet haben oder zu Gast gewesen 

sind, als ein ganz besonderes Zentrum der Beschäftigung mit Osteuropa in Erinne-

rung bleiben. Hier trafen sich ohne Berücksichtigung jedweder Hierarchien Professo-
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ren, Dozenten, Doktoranden, ausländische Wissenschaftler, studentische Hilfskräfte, 

Praktiker aus Justiz, Verwaltung und Wirtschaft oder aus den rechtsberatenden Beru-

fen sowie Studenten zum Austausch über Fragen der Rechtsentwicklung in Osteuro-

pa. Legendäre Debatten, nicht selten hoch politischen Inhalts, wurden besonders 

gerne in den Kaffeepausen geführt. Es sind aber auch die das Institut prägenden 

Persönlichkeiten gewesen, die diese Kultur der offenen Kommunikation, des interna-

tionalen Austauschs und des wissenschaftlichen Interesses und Engagements ge-

prägt haben. Prof. Dr. Georg Geilke, Dr. Herbert Hülsbergen, Dr. Anton Lipowscheck, 

Dr. Günther Tontsch und Prof. Dr. Otto Luchterhandt stehen für diese ganz besonde-

re Seele des Ostrechtsinstituts. 

Mit all dem ist jetzt Schluss. Das Dekanat der Juristischen Fakultät der Universität 

Hamburg hat beschlossen, die Professur für Ostrecht und Öffentliches Recht nicht 

neu zu besetzen. Die Dozentenstelle, mit der die Leitung von WGO verbunden war, 

ist bereits 2007 nach dem Tod von Dr. Günther Tontsch gestrichen worden. Zum En-

de des Jahres 2008 wurden die Räumlichkeiten im Rechtshaus geräumt. Man könnte 

den Eindruck bekommen, dass die Befassung mit Osteuropa aufgrund der politi-

schen und wirtschaftlichen Transformation der dortigen Länder ihren besonderen 

Charakter und damit ihre akademische Notwendigkeit eingebüßt hätte. Angesichts 

der Vielzahl neu entstandener Staaten mit unterschiedlichen Rechtsordnungen und 

der extrem gewachsenen politischen und wirtschaftlichen Bedeutung der Zusam-

menarbeit erscheint eine solche Sichtweise aber als kurzsichtig und falsch. Eher 

noch mehr als früher bedarf es heute der Lehre, der Forschung und vor allem der 

wissenschaftlichen Beratung und Begleitung in allen Fragen von Rechtsentwicklung 

und Rechtspraxis. Das Ostrechtsinstitut der Universität Hamburg wird dabei zukünftig 

sehr fehlen. Es ist nicht zu erwarten, dass diese Lücke anderenorts gefüllt werden 

könnte. 
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NACHRUF  

Professor Dr. Wolfgang Seiffert † 

Am 15. Januar 2009 ist in Hamburg Professor Wolfgang Seiffert verstorben, langjäh-

riges engagiertes Mitglied der Vereinigung für deutsch-russisches Wirtschaftsrecht 

und mehrere Jahre lang Mitglied des Vorstands. Wolfgang Seiffert war eine der un-

gewöhnlichsten Persönlichkeiten der deutschen Wissenschaftslandschaft. Geboren 

1926 in Breslau, führte ihn sein Lebensweg als Kriegsfreiwilligen in die deutsche 

Wehrmacht, von dort in die sowjetische Kriegsgefangenschaft. Aus der politischen 

Umerziehung ging er als überzeugter Kommunist hervor, der nach Kriegsende in 

Westdeutschland für die kommunistische Sache politisch tätig wurde, deswegen 

strafrechtlich verurteilt wurde, aus dem Justizvollzug floh, in der DDR mit offenen 

Armen aufgenommen wurde, Rechtswissenschaft studierte und im System der DDR 

schnell Karriere machte: Dissertation an der Humboldt-Universität zu westdeutschem 

Arbeitsrecht 1963, bereits 1967 die Habilitation zum Recht internationaler Lizenzver-

träge, kurz darauf Übertragung der Leitung des neu geschaffenen Instituts für Aus-

landsrecht und Rechtsvergleichung der Akademie für Staats- und Rechtswissen-

schaft der DDR – und dann überraschend im Jahr 1978 die Übersiedlung in die Bun-

desrepublik Deutschland. Die Gründe und Umstände der Übersiedlung Wolfgang 

Seifferts sind bis heute nicht ganz klar – Ablehnung der sich vom Ziel der deutschen 

Einheit abkehrenden Politik der DDR-Führung, Zweifel an der Richtigkeit des wirt-

schaftspolitischen Konzepts der DDR, oder andere Gründe? Es war offenbar ein Le-

bensprinzip von Professor Wolfgang Seiffert, stets mehrere Handlungsoptionen zu 

haben und verschiedene Erklärungsmöglichkeiten anzubieten. In der Bundesrepublik 

fand er an der Universität Kiel eine Betätigungsmöglichkeit am Institut für Recht, Poli-

tik und Gesellschaft der Sozialistischen Staaten, obgleich Wolfgang Seiffert auch im 

Westen aus unterschiedlichen Gründen auf manche Vorbehalte stieß: für die einen 

war er aufgrund seines politischen Werdegangs suspekt, andere hielten seine öffent-

lich geäußerte Überzeugung von der Unausweichlichkeit der deutschen Wiederverei-

nigung für unzeitgemäß, schien sie doch dem mit der Entspannungspolitik angestreb-

ten Ausgleich zwischen West und Ost zuwiderzulaufen. Es gelang ihm jedoch zu-

nehmend, sich einen festen Platz im politischen Diskurs der Bundesrepublik zu er-

obern, mit regelmäßigen Beiträgen in führenden Tageszeitungen und politischen 

Magazinen. Die deutsch-deutsche Thematik, eher ein politisches und wirtschaftliches 

als ein rechtliches Thema, war in dieser Zeit sein zentrales Anliegen. Mit der deut-
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schen Wiedervereinigung 1989/1990 war dieses Anliegen im wesentlichen erfüllt, von 

nun an wandte er – seit 1989 als Leiter des Kieler Instituts - sein Hauptaugenmerk 

den politischen und rechtlichen Entwicklungen in der UdSSR bzw. – nach deren Zer-

fall – in Russland zu. Die deutsch-sowjetische bzw. deutsch-russische Versöhnung 

war die zweite wissenschaftliche, politische und persönliche Lebenslinie im Wirken 

von Wolfgang Seiffert. Die Begegnung mit der Sowjetunion in der Kriegsgefangen-

schaft und politischen Umerziehung, spätere berufliche Kontakte mit der Sowjetunion 

und anderen Ostblockstaaten im Rahmen der DDR-Delegation im Rat für Gegensei-

tige Wirtschaftshilfe, wissenschaftliche Kontakte mit sowjetischen Kollegen zu DDR-

Zeiten – all dies hat Wolfgang Seiffert geprägt, und von Kiel aus nahm er diese frühe-

ren Kontakte wieder auf und entwickelte sie weiter. Er sah die deutsche Wiederverei-

nigung stets auch im Licht der deutsch-sowjetischen bzw. deutsch-russischen Bezie-

hungen, das zwischen Deutschen und Russen - in Personen gesprochen: Kohl und 

Gorbatschow – entstandene Vertrauensverhältnis war für ihn nicht nur Vorausset-

zung der Wiedervereinigung, sondern auch eine Verpflichtung für die Zukunft. Nach 

seiner Pensionierung in Kiel im Jahr 1997 übernahm er die Leitung eines am Institut 

für Staat und Recht der Russischen Akademie der Wissenschaften eingerichteten 

Zentrums für deutsch-russische rechtliche Zusammenarbeit, organisierte dort Kurse 

deutscher Wissenschaftler und übte vielfältige Beratungsaufgaben aus. Er kannte die 

russische „Innenperspektive“, und vermittelte sie auch seinen deutschen Gesprächs-

partnern – auch in dieser Phase seines Lebens unbekümmert um Mehrheitsmeinun-

gen. 

Professor Wolfgang Seiffert war ein blitzender Gesprächspartner, streitbar, aber hu-

morvoll, er hatte eine eigenständige Stimme. Sein Leben verlief zwischen Politik und 

(Rechts-)Wissenschaft, in beiden Feldern fand er Gehör. Er hatte die Fähigkeit, zum 

Nachdenken anzuregen und mitzureißen. Er war eine prägende Persönlichkeit. 

Prof. Dr. Alexander Trunk, Kiel 
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Kurznachrichten 

Wladimir Matwejew in Berlin verabschiedet 

Der langjährige Leiter des Handels- und Wirtschaftsbüros und Gesandten der Bot-

schaft der Russischen Föderation in Deutschland, Wladimir P. Matwejew, ist am 

20. März 2009 in den Räumen von PricewaterhouseCoopers in Berlin verabschiedet 

worden. Wladimir Matwejew, der sein Land in unterschiedlichen Funktionen seit An-

fang der 1990iger Jahre in Deutschland vertreten hat, kehrt nach Moskau zurück, um 

dort zukünftig bei der Sberbank tätig zu sein. Seine Verdienste um die deutsch-

russischen Beziehungen und insbesondere die wirtschaftliche Zusammenarbeit der 

beiden Länder wurden gewürdigt von G.-Michael Raabe, Mitglied des Vorstands der 

PricewaterhouseCoopers AG WPG, Dr. Klaus von Dohnanyi, ehemaliger Erster Bür-

germeister der Freien und Hansestadt Hamburg sowie Wolfgang Clement, ehemals 

Bundesminister für Wirtschaft und Technologie. Nachfolger von Wladimir Matwejew 

wird Prof. Dr. Andrej V. Zverev, der zuletzt in Moskau das Analytische Zentrum der 

Regierung der Russischen Föderation geleitet hatte. Zahlreiche Vertreter von Unter-

nehmen, Ministerien und Wirtschaftsverbänden äußerten hohe Anerkennung für die 

engagierte und erfolgreiche Tätigkeit von Wladimir Matwejew in Deutschland und 

wünschten seinem Nachfolger einen erfolgreichen Start. 

Wilfried Bergmann im Vorstand des Petersburger Dial ogs 

Prof. Dr. Wilfried Bergmann gehört seit Mitte November 2008 dem Vorstand des Pe-

tersburger Dialogs an. Er wurde vom Lenkungsausschuss des Petersburger Dialogs 

dem Vorstand hinzu gewählt, der aus Dr. Dr. h.c. Lothar de Maizière, Prof. Dr. Klaus 

Mangold, Dr. Manfred Stolpe und Martin Hoffmann besteht. Wilfried Bergmann ist 

Stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 

(DAAD) und Stellvertretender Vorsitzender des Deutsch Russischen Forums.  
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VDRW Regional 

Die VDRW begrüßt regionale Initiativen der Mitglieder, die dem besseren Kennenler-

nen, dem Wissensaustausch und dem „networking“ dienen. Einige Grundsätze für 

die regionalen Aktivitäten wurden in der Mitgliederversammlung am 28.11.2008 in 

Berlin besprochen (vgl. den Bericht auf S. 61 in diesem Heft) und im Anschluss daran 

im Vorstand abgestimmt. In den letzten Monaten haben folgende regionalen Treffen 

von VDRW Mitgliedern stattgefunden: 

Köln. In der Kanzlei Görg Rechtsanwälte/Insolvenzverwalter GbR fand am 

30.01.2009 ein Treffen zum Thema Mediation in Wirtschaftssachen statt, an dem 

auch Mitglieder der VDRW teilnahmen. Zum Thema „Erfahrungsbericht: Zustand und 

Entwicklung der (Wirtschafts-)Mediation in Russland“ referierten Frau Viktoria Hoebel 

und Frau Tatiana Bovkun von der Deutschen Stiftung für Internationale Rechtliche 

Zusammenarbeit e.V. (IRZ), Bonn. 

Hamburg. Am 11.02.2009 berichtete Dr. Axel Boës, Rechtsanwalt in der Kanzlei Le-

buhn & Puchta, Hamburg, bei einem VDRW Stammtisch zu dem Thema „Der Flugun-

fall von Überlingen am 01.07.2002 – Schadensersatzansprüche eines russischen 

Staatsunternehmens (Bashkirian Airlines) gegen die Bundesrepublik Deutschland. 

Das Treffen fand im Restaurant „Altes Moskau“ statt. 

Frankfurt. Am 27.02.2009 fand ein VDRW Stammtisch in Frankfurt in den Räumen 

der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer LLP statt mit einem anschließenden 

Treffen im Lokal „Neuer Volkswirt“. Prof. Dr. Rainer Wedde, Fachhochschule Wies-

baden, referierte zum Thema „Die Reform des russischen GmbH-Rechts“. 
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VDRW Intern 

Mitgliederversammlung der VDRW am 28.11.2008 in Ber lin 

 

Etwa 20 Mitglieder der VDRW nahmen am 28.11.2008 an der Mitgliederversamm-

lung teil. Der Vorstand berichtete bei dieser Gelegenheit über den Verlauf des Zeit-

raums seit der letzten Mitgliederversammlung am 12.04.2007. Seither haben sechs 

Veranstaltungen stattgefunden (Gesellschaftsrechtstag, Schutz des geistigen Eigen-

tums in Russland, Präsidentenwahl 2008, aktuelle Entwicklungen im russischen 

Bankrecht, Investitionen in strategische Sektoren der russischen Wirtschaft, Ge-

schäftsethik im neuen Russland). Darüber hinaus gab es regionale Veranstaltungen 

in Form von Stammtischen in Frankfurt, Hamburg und Köln. Vier Mitteilungshefte 

sind seit Anfang 2007 herausgegeben worden, davon drei Hefte als Doppelhefte. 

Der Vorstand macht darauf aufmerksam, dass die Internetpräsenz erweitert wurde 

und jetzt allen Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet, sich selbst mit einer Kurzbiogra-

phie, Tätigkeitsschwerpunkten, Hinweisen auf Veröffentlichungen etc. sowie einem 

Foto darzustellen. Diese Möglichkeit wird bisher noch zu wenig genutzt. 

Die Vereinigung für deutsch-russisches Wirtschaftsrecht ist gezwungen, ihren Sitz 

und ihre postalische Anschrift zu verlegen, da die Seminarabteilung für Ostrechtsfor-

schung in der Universität Hamburg zum Jahresende 2008 geschlossen wird und als 

Postadresse nicht mehr zur Verfügung steht. Die neue Postanschrift lautet Hasenhö-

he 72, 22587 Hamburg. Die Telefonnummer der VDRW bleibt gleich, die Fax-Nr. än-

dert sich in 040 / 389993-33.  

Der Schatzmeister, Herr RA Florian Roloff, erstattete den Kassenbericht 2007. Der 

Kassenbestand betrug am 01.01.2007 4.937,46 EUR, am Jahresende 2007 lag er 

bei 3.540,02 EUR. Zum Stichtag der Mitgliederversammlung war der Kassenbestand 

auf 7.381,37 EUR angewachsen. 

Dem Vorstand wurde Entlastung erteilt. 

Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, § 7, Absatz 1 der Satzung dahingehend 

zu ändern, dass der Vorstand mindestens aus 5 Mitgliedern bestehen soll. Damit 

wird die Möglichkeit geschaffen, den Vorstand auch über die heute bestehende O-

bergrenze von 5 Vorstandsmitgliedern hinaus vergrößern zu können. Vorstand und 
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Mitgliederversammlung sahen darin die Möglichkeit, den Vorstand um solche Mitglie-

der erweitern zu können, die sich besonders aktiv in der Vereinsarbeit betätigen. 

Hinsichtlich der zukünftigen Regionalisierung der Arbeit der VDRW wurde beschlos-

sen, dass der Vorstand den Rahmen für regionale Aktivitäten der Vereinigung setzen 

soll. Bei der Schaffung von regionalen Arbeitskreisen oder Stammtischen soll be-

rücksichtigt werden, dass diese nur mit Zustimmung des Vorstands eingerichtet wer-

den können, die jeweilige Tagesordnung mit dem Vorstand abgestimmt werden soll, 

möglichst an verschiedenen Orten getagt wird und keinesfalls Werbezwecke einer 

Kanzlei oder eines Mitglieds verfolgt werden dürfen. Einzelheiten wird der Vorstand 

festlegen. Grundsätzlich bestand aber Einigkeit, dass das Engagement der Mitarbei-

ter nicht gebremst werden und flexibel und unbürokratisch vorgegangen werden soll. 

Hinsichtlich zukünftiger Veranstaltungen ist ein zweiter Gesellschaftsrechtstag der 

Vereinigung für deutsch-russisches Wirtschaftsrecht im Frühjahr 2009 im Rhein-

Main-Gebiet vorgesehen. An weiteren möglichen Themen wurden genannt: Regist-

rierung juristischer Personen, Transportrecht, Anwaltsgesetz, Gesetz über Handels-

aktivitäten, staatliche Wirtschaftsförderung, Schiedsgerichtsbarkeit und Zwangsvoll-

streckung aus ausländischen Titeln. Auch eine Veranstaltung zu Rechtsfragen der 

Privatisierung in Belarus wurde in Erwägung gezogen. 

Schließlich wurde überlegt, welche Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Institutio-

nen genutzt werden können. Angesprochen wurde in diesem Zusammenhang eine 

mögliche Kooperation mit der Moskauer Staatlichen Juristischen Akademie (MGJuA). 

Bei zukünftigen Aktivitäten soll auch eine engere Abstimmung mit dem Verband der 

deutschen Wirtschaft in der russischen Föderation und dem deutsch russischen Fo-

rum praktiziert werden. 
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Übersicht 

Wirtschaftsgesetzgebung der Russischen Föderation 
April bis Oktober 2008 

von Wolfgang Göckeritz 
 

goeckeritz@russiaconsult.com 
 

In dem durch die Übersicht abgedeckten Zeitraum wurden insgesamt ca. 170 Geset-

ze verabschiedet und verkündet – darunter die verfassungsändernden Gesetze zur 

Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten und der Legislaturperiode der Staatsdu-

ma. Für den Bereich der Wirtschaft erfolgten u. a. die Verabschiedung, erste Novel-

lierungen des (noch auf Vorkrisendaten gestützten) Haushaltgesetzes für 2009 und 

die Vorbereitung einer grundlegenden Umstellung des Haushaltrechts auf die anste-

hende Defizitfinanzierung, eine neue, von Präsident Medwedjew initiierte Antikorrup-

tionsgesetzgebung, weitere Regelungen für das Krisenmanagement, die seit länge-

rem geplante Reform des GmbH-Rechts und eine größere Zahl weiterer Gesetze, mit 

denen sowohl bestehende Lücken in der Gesetzgebung geschlossen wurden (z. B. 

Gesetz über die Patentbevollmächtigten) als auch Teilbereiche neu geregelt wurden 

(Unternehmenskontrolle, Tätigkeit der Wirtschaftsprüfer). 

Im einzelnen sind betroffen: 

1. die Haushaltgesetzgebung 2009 

Das neue Haushaltgesetz für 2009 und den Planungszeitraum 2010 und 2011 (Nr. 

204-FZ vom 24.11.2008) geht auch in der Fassung des 1. Änderungsgesetzes (Nr. 

324-FZ vom 31.12.2008) von einem prognostizierten BIP von 51.475 Mrd. RUR und 

einer Inflationsrate von 8,5% aus und sieht bei Einnahmen von 10.927,1 Mrd. RUR 

(davon 4.693,5 Mrd. RUR aus dem Erdöl- und Erdgasgeschäft) und Ausgaben von 

9.024,6 Mrd. RUR ein prognostiziertes „Profizit“ von 1.902,5 Mrd. RUR vor. Die O-

bergrenze der Inlandsverschuldung zum 1.1.2010 wurde inzwischen um 300 Mrd. 

RUR auf 2.419,7 Mrd. RUR angehoben, die Obergrenze der staatlichen Auslands-

schulden auf 41,4 Mrd. USD bzw. 27,8 Mrd. EUR festgesetzt. Für den Planungszeit-

raum 2010 geht das Gesetz noch unverändert von einem BIP von 59.146 Mrd. RUR 

und für 2011 von 67.610 Mrd. RUR bei Inflationsraten von 7,0 und 6,8% aus, die un-
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verändert angenommenen Profizite mit 1.413,3 Mrd. RUR bzw. 1.521,3 Mrd. RUR 

ausgewiesen.  

Vor dem Hintergrund der Krise bestätigte die Regierung am 19. März 2009 den Ent-

wurf eines revidierten Haushalts mit einem Defizit von 7,4 bei von 10,9 Bill. auf 6,7 

Bill. RUR reduzierten Einnahmen und von 9,0 auf 9,6 Bill. RUR erhöhten Ausgaben. 

Der Entwurf soll kurzfristig von der Duma behandelt werden. Ende März nahm die 

Duma eine Novelle des Haushaltgesetzbuchs an, die es ermöglichen soll, ein Haus-

haltgesetz für das laufende Jahr (und nicht für einen Dreijahreszeitraum) zu verab-

schieden. Mit der Annahme des Pakets von Haushaltgesetzen ist in der 1. Aprilhälfte 

zu rechnen. 

2. die Antikorruptionsgesetzgebung 

2.1. Das Gesetz „Über die Bekämpfung der Korruption“ (Nr. 273-FZ vom 25.12.2008) 

gilt als Basisgesetz für einen Komplex von Antikorruptionsmaßnahmen, definiert den 

Begriff der Korruption und die Grundprinzipien ihrer Bekämpfung. Gemäß § 4 Ziffer 2 

haften ausländische Bürger, nicht ständig in der RF ansässige Staatenlose, zivil-

rechtlich rechtsfähige ausländische juristische Personen, internationale Organisatio-

nen sowie ihre Filialen und Repräsentanzen, die der Begehung von Korruptionshand-

lungen außerhalb der RF beschuldigt bzw. verdächtigt werden, in den durch interna-

tionale Verträge und föderale Gesetze bestimmten Fällen und nach dem darin festge-

legten Verfahren. 

2.2. Mit dem Gesetz über Änderungen einzelner Gesetzgebungsakte in Verbindung 

mit der Annahme des Föderalen Gesetzes „Über die Bekämpfung der Korruption“ 

(Nr. 274-FZ vom 25.12.2008) wurde eine größere Zahl von Gesetzen den neuen An-

tikorruptionsbestimmungen angepasst. Die betreffenden Änderungen beziehen sich 

auf die Anforderungen an Richter, Mitglieder des Föderationsrates, Abgeordnete der 

Staatsduma und der Repräsentativorgane der Föderationssubjekte, Angehörigen der 

Vollzugsorgane der Föderationssubjekte und örtlicher Selbstverwaltungsorgane, Mit-

glieder der Wahlkommissionen, an den Vorsitzenden des Rechnungshofs, seiner 

Stellvertreter und der Auditoren des Hofs sowie Angestellte der Bank Rossii. U. a. 

wurde das Richterstatusgesetz um Definitionen für den Interessenkonflikt und die 

persönliche Interessiertheit eines Richters ergänzt. 
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2.3. Durch das Gesetz über Änderungen einzelner Gesetzgebungsakte in Verbin-

dung mit der Ratifizierung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die 

Korruption vom 31. Oktober 2003 und des Übereinkommens über die strafrechtliche 

Haftung für Korruption vom 27. Januar 1999 und der Annahme des Föderalen Ge-

setzes „Über die Bekämpfung der Korruption“ wurden 17 Gesetzbücher und Gesetze 

vor allem den VN-Konventionen angepasst. In die Gesetze über die Miliz, die Staats-

anwaltschaft, die Organe des Innern, den Staatssicherheitsdienst, den Dienst in den 

Zollbehörden und in das Soldatengesetz wurden gesonderte Paragrafen zu den mit 

dem Dienst in den betreffenden Behörden zusammenhängenden Beschränkungen, 

Verboten und Pflichten aufgenommen. 

3. Maßnahmen zur Stabilisierung der wirtschaftliche n Lage 

3.1. Das Gesetz „Über das Verfahren der Anwendung der Artikel 132 und 139 des 

Haushaltgesetzbuchs“ (Nr. 17-FZ vom 9.2.2009) lässt ein zeitweilig vereinfachtes 

Verfahren der Subventionierung der Föderationssubjekte und örtlicher Budgets 

zwecks Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung des Arbeitsmarkts und ein-

zelner Zweige der Volkswirtschaft zu. In 2009 sind dafür nur noch Regierungsbe-

schlüsse erforderlich. 

3.2. Im Gesetz „Über Änderungen des Föderalen Gesetzes „Über die Versicherung 

der Einlagen natürlicher Personen in Banken der Russischen Föderation“ und ande-

rer Gesetzgebungsakte“ (Nr. 270-FZ vom 22.12.2008) wurde neben einer Vielzahl 

von Ergänzungen und Präzisierungen der Versicherungsfall neu definiert. Er tritt mit 

dem Entzug (Annullierung) der Banklizenz durch die Bank Rossii bzw. mit der Einfüh-

rung des Moratoriums auf die Bedienung von Forderungen der Gläubiger der Bank 

ein. Die Gesetze über die Insolvenz (den Bankrott) von Kreditorganisationen sowie 

über die Zahlungen der Bank Rossii auf Einlagen natürlicher Personen in den für 

bankrott erklärten Banken, die nicht am System der Pflichtversicherung der Einlagen 

natürlicher Personen in Banken der Russischen Föderation teilnehmen wurden ent-

sprechend angepasst. 

3.3. Im Gesetz „Über den Zolltarif“ wurde der Zeitraum für das Monitoring des Ölprei-

ses auf den internationalen Märkten (Mittelmeer und Rotterdam) beginnend mit dem 

15. Oktober 2008 auf einen Monat (vom 15. jedes Monats bis zum 14. des folgenden 

Kalendermonats) festgelegt. Die Exportzollsätze für Erdöl der Marke „Urals“ wurde 



VDRW-Mitteilungen 40 - 41 / 2009 

 66 

bis zu einem Marktpreis pro Tonne bis zu 109,5 USD mit 0%, für darüber liegende 

Preise gestaffelt festgesetzt (Gesetz Nr. 234-FZ vom 3.12.2008). 

3.4. Im Gesetz über die Zentralbank wurden die Befugnisse des Direktorenrats um 

die Befugnis, die Geschäftsordnung des Bankaufsichtsausschusses und dessen 

Struktur zu bestätigen, erweitert (Gesetz Nr. 276 vom 25.12.2008). 

3.5. Des weiteren wurde das Gesetz über Änderungen der §§ 46 und 76 des Zent-

ralbankgesetzes (Nr. 317-FZ vom 30.12.2008) zwecks Verstärkung der Kontrolle der 

Verwendung der zur Unterstützung des Finanzsystems der RF vom Staat bereitge-

stellten Mittel erlassen. Das Gesetz regelt die Befugnisse der Zentralbank ermächtigt, 

bevollmächtigte Vertreter in den Kreditinstituten einzusetzen, die solche Kredite er-

halten haben. 

3.6. Eine weitere Novelle des Bankengesetzes (Über Änderungen des Föderalen 

Gesetzes „Über die Banken und das Bankwesen“ und einiger anderer Gesetzge-

bungsakte Nr. 315-FZ vom 30.12.2008) regelt die Modalitäten der Reorganisation 

von Kreditinstituten und u. a. des Verfahrens der Benachrichtigung der Zentralbank 

und der Gläubiger im Fall einer solchen Reorganisation und der Anmeldung von For-

derungen nach vorzeitiger Tilgung von Krediten. Im ZGB (Artikel 60) wird den Gläu-

bigern offener Aktiengesellschaften das Recht eingeräumt, bei Gericht die vorzeitige 

Erfüllung oder Beendigung von Verbindlichkeiten und Schadenersatz nur in dem Fall 

eingeräumt, wenn die Verbindlichkeiten vor Verkündung der Reorganisation entstan-

den sind und keine ausreichende Gewährleistung vorliegt. 

3.7. Die eher technische Novelle des Bankengesetzes (Nr. 28-FZ vom 28.2.2009), 

mit der die entsprechenden Festlegungen zur Kapitalausstattung und zur Höhe des 

Eigenkapitals von Banken und Kreditinstituten von der bisher üblichen Ausweisung in 

Euro auf Rubel umgestellt wurden, bleiben vor dem Hintergrund der Rubelabwertung 

der letzten Monate hinter den ursprünglichen Werten zurück (der Rubel-

Äquivalenzbetrag von 5 Mio Euro wird mit 180 Mio RUR festgesetzt, liegt aber inzwi-

schen Mitte März bei 220-230 Mio RUR). 

4. das Gesellschaftsrecht 

4.1. Kernstück des Gesetzes „Über Änderungen des Zivilgesetzbuchs Teil I und ein-

zelner Gesetzgebungsakte“ (Nr. 312-FZ vom 30.12.2008) ist die Reform des GmbH-

Rechts. Das am 1.7.2009 in Kraft tretende Gesetz präzisiert die Prozedur der Grün-
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dung der GmbH’s, schafft den Gründungsvertrag als Gründungsdokument der Ge-

sellschaft ab und regelt u. a. auch die Frage des Austritts eines Gesellschafters aus 

der Gesellschaft neu. Der Mindestbetrag des Stammkapitals einer GmbH wurde auf 

10.000 RUR festgesetzt. Die Angaben über die Höhe, die Zugehörigkeit und den 

Nennwert eines Geschäftsanteils müssen nicht mehr in der Satzung ausgewiesen 

werden, sondern werden im einheitlichen staatlichen Register der juristischen Perso-

nen erfasst. Die Möglichkeiten des Austritts eines Gesellschafters aus der Gesell-

schaft wurden eingeschränkt. 

§ 8 wurde durch Ziffer 3 ergänzt, der zufolge die Gründer (Gesellschafter) der Ge-

sellschaft berechtigt sind, einen schriftlich auszufertigenden Vertrag (shareholder-

Vereinbarung)  über die Ausübung der Rechte der Gesellschafter zu schließen, dem 

entsprechend sie sich verpflichten, auf eine bestimmte Weise ihre Rechte auszuüben 

und (oder) sich der Ausübung dieser Rechte zu enthalten. 

4.2. Mit dem Gesetz über Änderungen des Gesetzbuchs über die Ordnungswidrigkei-

ten bezüglich der Verstärkung der verwaltungsrechtlichen Haftung für Verletzungen 

der Gesetzgebung über die Aktiengesellschaften, über die Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung, über den Wertpapiermarkt und über die Investitionsfonds und 

des Gesetzes „Über den Wertpapiermarkt“ bezüglich der Präzisierung der Bestim-

mung und Konkretisierung der Merkmale der Manipulierung von Preisen auf dem 

Wertpapiermarkt (Nr. 9-FZ vom 14.2.2009) wurden die einschlägigen Bestimmungen 

des Gesetzbuchs über die Ordnungswidrigkeiten umfassend erweitert und ergänzt. 

Ein neuer Artikel 15.30 ahndet die Manipulierung von Preisen auf dem Wertpapier-

markt mit Geldstrafen bis zu 1 Mio RUR. 

5. das Vertragsrecht 

5.1. Im Gesetz über den Schutz der Konkurrenz wurde die Aufstellung der Vereinba-

rungen, die Finanzorganisationen dem Antimonopolorgan nicht zu melden haben, um 

mehrere Arten ergänzt, z. B. durch Vereinbarungen über die Kündigung früher getrof-

fener Vereinbarungen und vorläufige Verträge (Föderales Gesetz Nr. 195-FZ vom 

8.11.2008). § 33 wurde um Ziffer 3-1 zu den Besonderheiten der Behandlung von 

Anträgen für den Vollzug von Rechtsgeschäften ergänzt, die der vorherigen Abstim-

mung gemäß dem Gesetz über ausländische Investitionen in russische Kapitalge-

sellschaften von strategischer Bedeutung bedürfen  



VDRW-Mitteilungen 40 - 41 / 2009 

 68 

5.2 Mit der 13. Novelle des Hypothekengesetzes (Nr. 264-FZ vom 22.12.2008) wurde 

das Verfahren der Übertragung von Rechten auf der Grundlage der Hypothekenbrie-

fe präzisiert. In 18 Punkten der Novelle wurden die Bestimmungen zu den Rechten 

und Pflichten der legitimen Hypothekenbriefhalter sowie das Verfahren der staatli-

chen Registrierung der Hypotheken und der Ausfertigung der vervollkommnet. 

5.3. Mit der 9. Novelle des Gesetzes „Über die Plazierung von Aufträgen zur Liefe-

rung von Waren und zur Ausführung von Werk- und Dienstleistungen für den staatli-

chen und munizipalen Bedarf“ (Nr. 308-FZ vom 30.12.2008) wurden alle wesentli-

chen Bestimmungen dieses Gesetzes geändert, präzisiert und ergänzt, z. B. die Be-

dingungen für die Zulassung ausländischer Waren bzw. von Werk- und Dienstleis-

tungen, die von ausländischen Personen erbracht werden. 

5.4. Dem Gesetz über Änderungen des § 51-2 des Föderalen Gesetzes „Über den 

Wertpapiermarkt“ (Gesetz Nr. 264-FZ vom 22.12.2008) zufolge erhalten die Korpora-

tion „Nanotechnologien“ und die von Föderationssubjekten gegründeten nichtkom-

merziellen Organisationen für die Förderung von Venture-Investitionen den Status 

eines „qualifizierten Investors“ und damit das Recht, Anteile von Venture-

Investitionsfonds zu erwerben. Bisher bestehende gesetzliche Hindernisse für die 

Finanzierung von Projekten zur Einführung von Nanotechnologien und für die Finan-

zierung von KMU´s wurden beseitigt. 

6. das Steuerrecht 

6.1. Mit dem Gesetz „Über Änderungen des Steuergesetzbuchs Teil I und Teil II und 

einzelner Gesetzgebungsakte“ (Nr. 224-FZ vom 26.11.2009) wurde u. a. das Steuer-

gesetzbuch Teil I um Artikel 64.1 – Verfahren und Bedingungen der Gewährung von 

Aufschub oder Ratenzahlung bei der Entrichtung föderaler Steuern auf Beschluss 

des Ministers der Finanzen der RF – ergänzt. Sie können auf Antrag gewährt wer-

den, wenn die Steuerschuld des den Antrag stellenden Unternehmens mehr als 10 

Mrd. RUR beträgt und eine sofortige einmalige Tilgung „die Gefahr des Entstehens 

ungünstiger sozial-ökonomischer Folgen schaffen würde“. Der Zinssatz für gestunde-

te Steuerbeträge beträgt 50% des von der Zentralbank festgesetzten Refinanzie-

rungssatzes. 

6.2. Das Gesetz über Änderungen der Artikel 333-33 und 333-35 Teil II Steuerge-

setzbuch (Gesetz Nr. 263-FZ vom 22.12.2008) sieht Maßnahmen zur Senkung der 
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administrativen Barrieren bei der Ausfertigung der Rechte an Grundstücken aus Lie-

genschaften landwirtschaftlicher Zweckbestimmung vor. Die Gebühren für die staatli-

che Registrierung der Rechte wurden u. a. für juristische Personen von 7.500 auf 100 

RUR reduziert. 

6.3. Das Steuergesetzbuch Teil II wurde um Bestimmungen zur Kfz-

Haftpflichtversicherung und die Besteuerung der Versicherer ergänzt (Gesetz Nr. 

282-FZ vom 25.12.2008). 

6.4. Das Gesetz „Über Änderungen des Artikels 284 Steuergesetzbuch Teil II“ Nr. 

305-FZ vom 30.12.2008 sieht vor, dass der maximale Satz der an den Haushalt ei-

nes Föderationssubjekts abzuführenden Unternehmensgewinnsteuer von 17,5 auf 

18% angehoben und der an den föderalen Haushalt abzuführende Teil der Steuer 

entsprechend um 0,5% von 2,5 auf 2% gesenkt wird. 

6.5. Der 149. Novelle des Steuergesetzbuchs Teil II („Über die Änderung des Artikels 

251 des Steuergesetzbuchs Teil II“ Nr. 36-FZ vom 14.3.2009) zufolge werden Ein-

kommen in Form der Vermögenseinlagen der RF in das Vermögen staatlicher Korpo-

rationen oder von Fonds, die von der RF auf der Grundlage föderaler Gesetze gebil-

det wurden und ihnen denen die Bildung eines Satzungskapitals nicht vorgesehen 

ist, von der Gewinnsteuer befreit. 

7. Weitere Regelungen 

7.1. Erklärter Zweck der 14. Novelle des Insolvenzgesetzes (Nr. 296-FZ vom 

30.12.2008) ist die Beseitigung offenkundig gewordener Lücken und Ungenauigkei-

ten des ursprünglichen Insolvenzgesetzes vom 26.10.2002. Korrigiert wurden insbe-

sondere die Bestimmungen zur rechtlichen Stellung der Arbitrageverwalter und ihrer 

Berufsvereinigung als Selbstregulierungsorganisation. 

7.2. Technisches Reglement für Tabakwaren (Nr. 268-FZ vom 22.12.2008)  

Das Gesetz enthält die Regeln für die Identifizierung der Tabakwaren, ihre Verpa-

ckung und Markierung, einschließlich der Bestimmungen für die Markierung mit spe-

zifischen Akzisemarken, sowie Regeln und Formen der Bewertung der Übereinstim-

mung der Tabakwaren mit den geltenden Bestimmungen. 

7.3. Das Gesetz über die private Wachschutztätigkeit und Privatdetekteien wurde um 

Bestimmungen ergänzt, dass Ausländer, Bürger der Russischen Föderation, die eine 
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ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, ausländische juristische Personen und 

Organisationen, zu deren Gründern bzw. Gesellschaftern Ausländer gehören, die 

durch das Gesetz geregelten Tätigkeiten ausüben, an deren Tätigkeit nur entspre-

chend den Regeln eines internationalen Vertrags teilnehmen dürfen. Eine private 

Wachschutzfirma darf nur in Form einer GmbH gegründet werden und keine weiteren 

Tätigkeiten ausüben. Ihr Stammkapital muss mindestens 100.000 RUR betragen, bei 

bestimmten Tätigkeiten wie beim bewaffneten Schutz von Vermögen mindestens 

250.000 RUR. Sie darf nicht die Tochtergesellschaft einer Organisation sein, die eine 

andere Tätigkeit ausübt (Gesetz Nr. 272-FZ vom 22.12.2008). Die amtliche „Ros-

sijskaja gazeta“ kommentierte die Gesetzesnovelle als „Abrüstung der Privatarmeen“, 

mit der fast 800.000 Wachschützer unter Kontrolle genommen würden. 

7.4. Übertragung von Rechten an einheitlichen Technologien (Nr. 284-FZ vom 

25.12.2008) 

Das auf Kapitel 77 Artikel 1542 ff. ZGB Teil IV gestützte Gesetz schafft besondere 

Regelungen für die Übertragung zivil und militärisch verwendbarer und unter Ver-

wendung staatlicher Haushaltmittel geschaffener sog. einheitlicher Technologien, u. 

a. auch solcher, bei denen es sich um Staatsgeheimnisse handelt. 

7.5. Neuregelung der Unternehmenskontrolle  

Das am 1. Juli 2009 in Kraft tretende Gesetz „Über den Schutz der Rechte juristi-

scher Personen und Einzelunternehmer bei der staatlichen Kontrolle (Aufsicht) und 

munizipalen Kontrolle“ (Nr. 294-FZ vom 26.12.2008) tritt an die Stelle des gleichna-

migen Gesetzes vom 8.8.2001 und ist nach Darstellung der Verwaltung Staatsrecht 

der Präsidialadministration auf eine Stärkung der Garantien des gesetzlichen Schut-

zes juristischer Personen und Einzelunternehmer bei staatlichen Kontrollen gerichtet. 

Das Gesetz sieht u. a. die Abstimmung von Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen mit 

der Staatsanwaltschaft vor. 

7.6. Vervollkommnung des Vollstreckungsverfahrens 

Mit dem Gesetz „Über Änderungen einiger Gesetzgebungsakte in Verbindung mit der 

Vervollkommnung des Verfahrens der Vollstreckung in verpfändetes Vermögen“ 

(Nr. 306-FZ vom 30.12.2008) wurden das ZGB Teil I und sieben Gesetze vor allem 

um Bestimmungen zur Vollstreckung in verpfändetes bewegliches Vermögen er-

gänzt.  
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7.7. Neues Gesetz über die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfer 

Das gestaffelt bis zum 1.1.2011 in Kraft tretende Gesetz (Nr. 307-FZ vom 

30.12.2008) ersetzt das gleichnamige Gesetz vom 7.8.2001, schafft die Lizenzie-

rungspflicht der Auditoren ab und definiert u. a. die Befugnisse und Zuständigkeit der 

Selbstregulierungsorganisation. Nach Meinung der Abteilung Staatsrecht der Präsi-

dialadministration nähert die Realisierung der im neuen Gesetz vorgesehenen Maß-

nahmen die in Russland geltenden Rechtsnormen den allgemeine gültigen internati-

onalen Normen. 

7.8. Das auf Artikel 1247 ZGB Teil IV gestützte Gesetz „Über die Patentbevollmäch-

tigten“ (Nr. 316-FZ vom 30.12.2008) bestimmt u. a. die rechtliche Stellungnahme der 

Patentbevollmächtigten, die Anforderungen an sie, das Verfahren ihrer Attestierung, 

die Regeln der Registrierung und der Kontrolle ihrer Tätigkeit sowie gegen sie an-

wendbare Sanktionen. 

8. Internationale Abkommen 

8.1. Der Information der Verwaltung Staatsrecht der russischen Präsidialadministrati-

on zur Ratifizierung des Protokolls über Änderungen des Abkommens zwischen der 

Russischen Föderation und der Bundesrepublik Deutschland über die Vermeidung 

der Doppelbesteuerung in Bezug auf die Steuern vom Einkommen und Vermögen 

vom 29. Mai 1996 und des dazugehörigen Protokolls vom 29. Mai 1996 zufolge sieht 

das Protokoll (Gesetz Nr. 260-FZ vom 22.12.2008) die Korrektur des für die Anwen-

dung des reduzierten Steuersatzes der Dividendensteuer erforderlichen Mindestbe-

trags bei Kapitalinvestitionen im Zusammenhang mit der Umstellung des Doppelbe-

steuerungsabkommens auf Euro vor. Außerdem werde der Begriff „Dividende“ in 

dem Sinne präzisiert, dass darunter jetzt auch Ausschüttungen auf Anteilscheine ei-

nes Investmentvermögens gelten. Die mit dem Protokoll vorgenommenen Änderun-

gen würden es außerdem gestatten, die Effektivität des Steuerinformationsaus-

tauschs zwecks Bekämpfung von Missbräuchen bei der Steuerzahlung zu ermögli-

chen. 

8.2. Als 1. Tranche von insgesamt 32 Abkommen, mit denen die Rechtsbasis der 

Zollunion (Russische Föderation, Belarus, Kasachstan) geschaffen werden soll, wur-

den bisher von der Russischen Föderation folgende sechs Abkommen ratifiziert: 
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- über die Anwendung spezieller Schutz-, Antidumping- und Kompensationsmaß-

nahmen gegenüber Drittländern 

- über einheitliche Maßnahmen der nichttarifären Regulierung gegenüber Drittlän-

dern 

- die einheitliche zolltarifäre Regulierung 

- über einheitliche Regeln der Bestimmung des Warenursprungslandes 

- über Ausführzölle gegenüber Drittländern 

- über die Bestimmung des Zollwerts von Waren, die über die Zollgrenze der Zoll-

union verbracht werden. 



 

 



 

 

 


